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Vollzug des Ausländerrechts;  
Beschäftigung und Berufsausbildung von Asylbewerbern und Geduldeten 
bzw. ausreisepflichtigen Ausländern 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

der (Bundes-)Gesetzgeber hat durch eine Vielzahl von zwischenzeitlich in Kraft 

getretenen Gesetzen umfangreiche Änderungen und Neuregelungen am Recht 

zur Beschäftigung und Berufsausbildung von Asylbewerbern und Geduldeten bzw. 

ausreisepflichtigen Ausländern vorgenommen:   

 

 Durch die zweite Tranche des Gesetzes zur Weiterentwicklung der Fachkräf-
teeinwanderung vom 16. August 2023 wurde mit § 16g AufenthG eine Aufent-
haltserlaubnis zur Berufsausbildung für ausreisepflichtige Ausländer eingeführt, 
die ursprünglich die Ausbildungsduldung nach § 60c AufenthG vollständig hätte 
ersetzen sollen. Die Aufenthaltserlaubnis für qualifiziert Geduldete in § 19d 
Abs. 1 AufenthG wurde als „Soll“-Regelung (bisher: „kann“) ausgestaltet und 
auf Ausbildungen in einer Pflegehilfstätigkeit ausgedehnt.   
 

 Durch das Gesetz zur Bestimmung Georgiens und der Republik Moldau als si-
chere Herkunftsstaaten vom 19. Dezember 2023 wurde die Liste der sicheren 
Herkunftsstaaten um diese beiden Staaten erweitert. Gleichzeitig wurden mit 

https://www.recht.bund.de/bgbl/1/2023/217/VO
https://www.recht.bund.de/bgbl/1/2023/217/VO
https://www.recht.bund.de/bgbl/1/2023/382/VO
https://www.recht.bund.de/bgbl/1/2023/382/VO
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§ 87d AsylG und § 104 Abs. 18 AufenthG Übergangs- bzw. Ausnahmeregelun-
gen für Moldauer und Georgier, die bis zum 30. August 2023 einen Asylantrag 
gestellt haben oder die sich zum 30. August 2023 geduldet in Deutschland auf-
gehalten haben, ohne einen Asylantrag gestellt zu haben, geschaffen. 

 

 Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die Angelegenheiten der 
Vertriebenen und Flüchtlinge (Bundesvertriebenengesetz - BVFG) vom 20. De-
zember 2023 wurde die Beschäftigungsduldung des § 60d AufenthG entfristet 
und mit § 10 Abs. 3 Satz 5 AufenthG ein stichtagsabhängiger, „partieller Spur-
wechsel“ in einen Fachkräfte- oder Erfahrungstitel im Falle der Rücknahme des 
Asylantrags eingeführt. 

 

 Durch das Gesetz zur Verbesserung der Rückführung (Rückführungsverbesse-
rungsgesetz) vom 21. Februar 2024 wurde u. a. die Wartezeit für einen An-
spruch auf Erteilung einer Beschäftigungserlaubnis für Asylbewerber mit Wohn-
sitznahmeverpflichtung in einer Aufnahmeeinrichtung in § 61 Abs. 1 Satz 2, 1. 
Hs. Nr. 1 AsylG von neun auf sechs Monate reduziert.  
 
Die Erteilung einer Beschäftigungserlaubnis für Geduldete liegt durch eine An-
passung des § 61 Abs. 1 Satz 2, 2. HS AsylG sowie der Neuregelung des 
§ 60a Abs. 5b AufenthG nunmehr grundsätzlich nicht mehr im freien, sondern 
im gebunden Ermessen („soll“) der Ausländerbehörde. Eine Ausnahme hiervon 
besteht u. a., wenn zum Zeitpunkt des Antrags bereits konkrete Maßnahmen 
zur Aufenthaltsbeendigung bevorstehen, die in einem engen sachlich-zeitlichen 
Zusammenhang mit der Abschiebung stehen.  
 
Die durch das Gesetz zur Weiterentwicklung der Fachkräfteeinwanderung 
(siehe oben!) ursprünglich vorgesehene vollständige Ersetzung der Ausbil-
dungsduldung nach § 60c AufenthG durch § 16g AufenthG wurde in Teilen 
rückgängig gemacht, so dass § 16g AufenthG zukünftig parallel neben § 60c 
AufenthG steht.  
 
Ferner wurden der Anwendungsbereich der Beschäftigungsduldung nach § 60d 
AufenthG auf Einreisen bis zum 31. Dezember 2022 ausgeweitet und Erleichte-
rungen bei einzelnen Tatbestandsvoraussetzungen vorgenommen.   

 

Vor diesem Hintergrund werden  

 die Vollzugshinweise zur Beschäftigung von Asylbewerbern und Geduldeten in 
der Fassung des IMS vom 24. März 2022, Az. F3-2081-1-64,  
 

 die beschäftigungsrechtlichen Regelungen (Punkt B.) im IMS zum Gesetz zur 
Verbesserung der Rückführung vom 26.02.2024, Az. F4-2084-1-148, sowie  
 

 das IMS vom 23.11.2021 zur Pflegefachhelferausbildung, F3-2080-3-67-16,    
(s. jetzt Nr. 1.2) 

 

aufgehoben und durch dieses IMS ersetzt. 

 

 

https://www.recht.bund.de/bgbl/1/2023/390/VO
https://www.recht.bund.de/bgbl/1/2023/390/VO
https://www.recht.bund.de/bgbl/1/2024/54/VO
https://www.recht.bund.de/bgbl/1/2024/54/VO
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Zur Erleichterung der Arbeit mit diesem IMS weisen wir zudem noch auf Folgen-

des hin:  

 

Der Aufbau dieses IMS entspricht weitgehend dem aufgehobenen IMS vom 

24. März 2022, nennenswerte inhaltliche Änderungen wurden farblich hervorgeho-

ben. Da die Voraussetzungen der Aufenthaltserlaubnis zur Berufsausbildung für 

ausreisepflichtige Ausländer nach § 16g AufenthG sowie der Ausbildungsduldung 

nach § 60c AufenthG vielfach deckungsgleich sind, sind Ihnen viele Ausführungen 

hierzu bereits bekannt.  

 

Das vorliegende IMS wurde noch stärker auf Konstellationen fokussiert, bei denen 

Probleme im Vollzug bekannt sind. Der Prüfungsaufwand für die Ausländerbehör-

den im Kontext mit Ermessensentscheidungen wurde vor dem Hintergrund, dass 

der Gesetzgeber seine Leitvorstellungen auch bei Ermessensregelungen zuneh-

mend durch gebundenes Ermessen zum Ausdruck bringt, auf das zwingend Erfor-

derliche reduziert. Zudem wurden mit dem Ziel einer Beschränkung auf das We-

sentliche und verbesserten Übersichtlichkeit Doppelungen und Redundanzen ge-

strichen und auf die Darstellung eines Vorher-Nachher-Vergleichs der bisherigen 

und der neuen Rechtslage verzichtet. 
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1. Erlaubnispflichtige Beschäftigungen 

 

1.1 Allgemeines 

Nach § 4a Abs. 1 AufenthG darf ein Ausländer, wenn er einen Aufent-

haltstitel besitzt, im Bundesgebiet grundsätzlich jeder Erwerbstätigkeit 

nachgehen (Erlaubnis mit Verbotsvorbehalt). Erwerbstätigkeit stellt da-

bei einen Oberbegriff dar, der gemäß § 2 Abs. 2 AufenthG die selbstän-

dige Tätigkeit, die (nichtselbständige) Beschäftigung i. S. d. § 7 SGB IV 

und die Tätigkeit als Beamter umfasst, wobei letztere in der ausländer-

behördlichen Praxis von untergeordneter Bedeutung ist.  

 

Nach § 4a Abs. 4 AufenthG unterliegen Ausländer ohne Aufenthaltstitel 

– also insbesondere Asylbewerber und Geduldete – bezüglich der Aus-

übung einer Erwerbstätigkeit kraft Gesetzes einem Verbot mit Erlaubnis-

vorbehalt. Erlaubnistatbestände bestehen dabei ausschließlich für eine 

Beschäftigung – die Erlaubnis einer selbständigen Tätigkeit für Asylbe-

werber oder Geduldete sieht die Gesetzeslage nicht vor. 

 

Bei Asylbewerbern richtet sich die Erlaubnis zur Beschäftigung nach 

§ 61 AsylG. Für Asylbewerber besteht nach Ablauf der gesetzlichen 

Wartefristen in vielen Fällen ein Anspruch auf Erteilung einer Beschäfti-

gungserlaubnis, soweit die Bundesagentur für Arbeit (BA) zugestimmt 

hat oder die Zustimmung entbehrlich ist und keine gesetzlichen Be-

schäftigungsverbote vorliegen (s. Nr. 2.1.2 und 2.2.3). Im Übrigen steht 

die Erteilung einer Beschäftigungserlaubnis für Asylbewerber im Ermes-

sen der Ausländerbehörde (s. Nr. 2.2.2).  

 

Wurde einem Asylbewerber eine Beschäftigungserlaubnis erteilt, ist zu 

beachten, dass nach Ablehnung des Asylantrages und Eintritt der Voll-

ziehbarkeit der Ausreisepflicht die Aufenthaltsgestattung erlischt (vgl. 

§ 67 AsylG) und damit im Zusammenhang mit der etwaigen Erteilung ei-

ner Duldung nach den konkreten Umständen des Einzelfalls stets auch 

neu über die Erteilung einer Beschäftigungserlaubnis zu entscheiden ist.  
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Personen, denen im Asylverfahren ein Schutzstatus zuerkannt 

wird, erhalten einen Aufenthaltstitel, der zur Ausübung einer Erwerbstä-

tigkeit berechtigt (§ 4a Abs. 1 AufenthG, siehe oben).  

 

Die gesetzlichen Vorgaben lassen nach dem erfolglosen Abschluss des 

Asylverfahrens eine Beschäftigungserlaubnis darüber hinaus nur für Ge-

duldete zu. Kann eine Duldung mangels Vorliegens von Duldungsgrün-

den nicht erteilt werden, ist in der Folge auch die Erteilung bzw. Verlän-

gerung einer Beschäftigungserlaubnis nicht möglich.  

 

Geduldeten soll dabei nach der neuen Regelung des § 4a Abs. 4 i. V. m.         

§ 60a Abs. 5b AufenthG die Ausübung einer Erwerbstätigkeit erlaubt 

werden, wenn die BA zugestimmt hat oder die Zustimmung entbehrlich 

ist, keine konkreten Maßnahmen zur Aufenthaltsbeendigung bevorste-

hen und keine gesetzlichen Erwerbstätigkeitsverbote vorliegen (vgl. im 

Einzelnen Nr. 5.4).  

 

1.2 Abgrenzung von Beschäftigungsverhältnissen zu Nicht-Beschäfti-

gungsverhältnissen  

 

Zur Abgrenzung von Beschäftigungsverhältnissen zu Nicht-Beschäfti-

gungsverhältnissen (insb. Praktika, Probebeschäftigungen, Hospitatio-

nen) wird auf die Nrn. 2.0.2 – 2.0.8 der Fachlichen Weisungen Aufent-

haltsgesetz und Beschäftigungsverordnung der Bundesagentur für Ar-

beit verwiesen (Stand 03/2024). 

 

Klarstellend wird darüber hinaus auf Folgendes hingewiesen: 

 

Betriebliche Praktika, die im Zusammenhang mit der Erfüllung der Be-

rufsschulpflicht (Berufsvorbereitungsjahr, Berufsintegrationsjahr usw.) 

abgeleistet werden, gelten regelmäßig nicht als Beschäftigung. 

 

Unverändert bleibt es für die duale Berufsausbildung dabei, dass es sich 

bei dem betrieblichen Teil um eine erlaubnispflichtige Beschäftigung 

i. S. d. Aufenthaltsgesetzes, des Asylgesetzes und der Beschäftigungs-

verordnung handelt.  

https://www.arbeitsagentur.de/ueber-uns/veroeffentlichungen/gesetze-und-weisungen/sonstige-rechtsnormen
https://www.arbeitsagentur.de/ueber-uns/veroeffentlichungen/gesetze-und-weisungen/sonstige-rechtsnormen
https://www.arbeitsagentur.de/ueber-uns/veroeffentlichungen/gesetze-und-weisungen/sonstige-rechtsnormen
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Bei der landesrechtlich geregelten (einjährigen) Pflegefachhelferausbil-

dung (Kranken- und Altenpflege) handelt es sich um die Ausübung einer 

Beschäftigung, die der ausländerrechtlichen Erlaubnis bedarf. 

 

2. Beschäftigung und Berufsausbildung von Asylbewerbern 

 

2.1 Erwerbstätigkeit von Asylbewerbern während des Aufenthalts in ei-

ner Aufnahmeeinrichtung, § 61 Abs. 1 AsylG 

 

2.1.1 Erwerbstätigkeitsverbot während der ersten sechs Monate nach der 

Stellung des Asylantrages, § 61 Abs. 1 Satz 1 AsylG 

Bei Asylbewerbern, die verpflichtet sind in einer Aufnahmeeinrichtung zu 

wohnen, gilt während der ersten sechs Monate nach der Stellung des 

Asylantrages gemäß § 61 Abs. 1 AsylG ein absolutes Erwerbstätigkeits-

verbot. Stellung des Asylantrages ist die förmliche Antragstellung nach 

§ 14 AsylG; maßgeblich ist das im Ausländerzentralregister (AZR) ein-

getragene Datum der Antragstellung. Alle ANKER (ANKER-Einrichtun-

gen sowie dazugehörige Unterkunfts-Dependancen) sind Aufnahmeein-

richtungen im vorgenannten Sinn.  

 

2.1.2 Anspruch auf Beschäftigungserlaubnis nach sechs Monaten nach der 

Stellung des Asylantrages, § 61 Abs. 1 Satz 2 AsylG  

Sechs Monate nach der Stellung des Asylantrages hat ein Asylbewerber 

gemäß § 61 Abs. 1 Satz 2 AsylG einen Anspruch auf Erteilung einer Be-

schäftigungserlaubnis, soweit er kumulativ folgende Voraussetzungen 

erfüllt:  

 

2.1.2.1 Antrag auf Beschäftigungserlaubnis 

Ein Antrag auf Beschäftigungserlaubnis zur Aufnahme einer bestimmten 

Beschäftigung muss vorliegen. Der Begriff „Beschäftigung“ umfasst 

nach § 7 Abs. 2 SGB IV auch die betriebliche Berufsausbildung. Aller-

dings fehlt für einen Antrag auf eine qualifizierte Berufsausbildung in der 

Regel dann das Sachentscheidungsinteresse, wenn absehbar ist, dass 

die Ausbildung im Falle des Eintritts der vollziehbaren Ausreisepflicht 

nicht fortgesetzt werden könnte, da eine unvollständige Ausbildung re-

gelmäßig nutzlos ist. Das ist der Fall, wenn sowohl die spätere Erteilung 
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einer Aufenthaltserlaubnis zur Berufsausbildung für ausreisepflichtige 

Ausländer nach § 16g Abs. 2 Nr. 4 AufenthG als auch die Erteilung ei-

ner Ausbildungsduldung nach § 60c Abs. 2 Nr. 4 AufenthG wegen einer 

Straftat gesetzlich ausgeschlossen wäre. Das gleiche gilt für Asylbewer-

ber, die Bezüge zu extremistischen oder terroristischen Organisationen 

haben oder diese unterstützt haben oder gegen die eine Ausweisungs-

verfügung erlassen wurde, da in solchen Fällen die Ausbildung wegen   

§ 16g Abs. 2 Nr. 4 AufenthG bzw. § 60c Abs. 2 Nr. 4 AufenthG nicht zu 

Ende geführt werden könnte. Besteht der Verdacht, dass ein Asylbewer-

ber Bezüge zu extremistischen oder terroristischen Organisationen hat, 

soll die Zentralstelle für Ausländerextremismus beim Landesamt für Asyl 

und Rückführungen (LfAR) kontaktiert werden. In Fällen, die von der 

AG-BIRGiT bearbeitet werden, ist die Zentralstelle für Ausländerextre-

mismus beim LfAR zwingend zu kontaktieren. Im Falle einer Abschie-

bungsanordnung gemäß § 58a AufenthG erlischt mit deren Bekannt-

gabe gemäß § 67 Abs. 1 Nr. 5a AsylG die Aufenthaltsgestattung, so-

dass § 61 AsylG ebenfalls nicht anwendbar ist.  

 

2.1.2.2 Asylverfahren ist innerhalb von sechs Monaten nach der Stellung des 

Asylantrags noch nicht unanfechtbar abgeschlossen, § 61 Abs. 1 Satz 2 

Nr. 1 AsylG 

Die sechsmonatige Frist beginnt mit dem im AZR eingetragenen Datum 

der Asylantragstellung und läuft während des Bestehens der asylbe-

dingten Aufenthaltsgestattung. Sie ist nach Art. 31 BayVwVfG i. V. m. 

§§ 187 Abs. 1, 188 Abs. 2, 3 BGB als Ereignisfrist zu berechnen.  

 

Obwohl der Wortlaut des § 61 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 AsylG auf den unan-

fechtbaren Abschluss des Asylverfahrens abstellt, wird durch die weite-

ren Ausschlusstatbestände in § 61 Abs. 1 Satz 2 Nrn. 3 und 4 AsylG si-

chergestellt, dass in denjenigen Fällen, in denen der Asylantragsteller 

aus einem sicheren Herkunftsstaat stammt oder der Asylantrag als of-

fensichtlich unbegründet oder als unzulässig abgelehnt wurde – und da-

mit in denjenigen Fällen, in denen bereits vor Abschluss des Haupt-

sacheverfahrens die vollziehbare Ausreisepflicht eintreten kann – trotz 

des noch nicht unanfechtbar abgeschlossenen Asylverfahrens kein An-

spruch auf Erteilung einer Beschäftigungserlaubnis besteht. Insofern ist 
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für die Anwendbarkeit von § 61 Abs. 1 Satz 2 AsylG an den Bestand der 

Aufenthaltsgestattung anzuknüpfen, deren Erlöschenstatbestände in 

§ 67 AsylG geregelt sind.  

 

Im Asylfolgeverfahren nach § 71 AsylG ist die Vorschrift erst dann wie-

der anwendbar, wenn bei Vorliegen eines Wiederaufgreifensgrundes 

vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) ein weiteres Asyl-

verfahren eingeleitet wird und erneut eine Aufenthaltsgestattung be-

steht; ab diesem Zeitpunkt fängt die sechsmonatige Frist neu zu laufen 

an.  

 

Im Fall eines Zweitantrags nach § 71a AsylG gilt der Ausländer bis zur 

Entscheidung des BAMF, ob ein weiteres Asylverfahren durchgeführt 

wird, nach § 71a Abs. 3 Satz 1 AsylG kraft Gesetzes als geduldet. Da 

§ 71a Abs.  3 Satz 2 AsylG aber auch anordnet, dass § 61 AsylG ent-

sprechend gilt, ist für den Beginn des Fristlaufs nach § 61 Abs. 1 Satz 2 

AsylG bereits die Stellung des Zweitantrags maßgeblich. Wird vom 

BAMF die Durchführung eines weiteren Asylverfahrens abgelehnt und 

der Zweitantrag folglich nach § 29 Abs. 1 Nr. 5 AsylG als unzulässig ab-

gelehnt, hat eine Klage hiergegen keine aufschiebende Wirkung und 

spätestens mit einer etwaigen negativen Entscheidung im Eilrechts-

schutz (§ 71a Abs. 3 Satz 2 i. V. m. § 36 Abs. 3 AsylG) wird die Ab-

schiebungsandrohung vollziehbar. Insoweit ist dann § 61 Abs. 1 Satz 2 

Nr. 4 AsylG einschlägig. Führt das BAMF hingegen ein weiteres Asyl-

verfahren durch, ist der Aufenthalt des Ausländers dann (erneut) gestat-

tet, sodass für die weitere Anwendbarkeit des § 61 Abs. 1 Satz 2 AsylG 

an den Bestand der Aufenthaltsgestattung und deren Erlöschenstatbe-

stände in § 67 AsylG anzuknüpfen ist (siehe hierzu bereits obige Aus-

führungen).  

 

2.1.2.3 die Bundesagentur für Arbeit hat zugestimmt oder durch Rechtsverord-

nung ist bestimmt, dass die Ausübung der Beschäftigung ohne Zustim-

mung der Bundesagentur für Arbeit zulässig ist, § 61 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 

AsylG 

Die Beschäftigung bedarf grundsätzlich der Zustimmung der BA, sofern 

nicht gemäß § 32 Abs. 3 i.V.m. Abs. 2 BeschV eine Ausnahme von der 
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Zustimmungspflicht gilt. Für die Zustimmung der BA gelten die §§ 39, 40 

Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 2 AufenthG sowie die §§ 41 und 42 AufenthG ent-

sprechend (§ 61 Abs. 1 Satz 3 AsylG).  

 

2.1.2.4 der Ausländer ist nicht Staatsangehöriger eines sicheren Herkunftsstaa-

tes, § 61 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 AsylG 

Sichere Herkunftsstaaten sind nach § 29a Abs. 2 AsylG i. V. m. mit An-

lage II zum AsylG derzeit die Mitgliedstaaten der Europäischen Union 

sowie Albanien, Bosnien und Herzegowina, Georgien, Ghana, Kosovo, 

die Republik Moldau, Montenegro, Nordmazedonien, Senegal und Ser-

bien. Ausgeschlossen sind alle Personen aus sicheren Herkunftsstaa-

ten, unabhängig vom Datum der Stellung ihres Asylantrages. 

 

2.1.2.5 der Asylantrag nicht als offensichtlich unbegründet oder als unzulässig 

abgelehnt wurde, es sei denn, das Verwaltungsgericht hat die aufschie-

bende Wirkung der Klage gegen die Entscheidung des BAMF angeord-

net, § 61 Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 AsylG 

 

S. hierzu bereits Nr. 2.1.2.2.  

 

2.2 Erwerbstätigkeit bei Asylbewerbern, die nicht verpflichtet sind in 

einer Aufnahmeeinrichtung zu wohnen, § 61 Abs. 2 AsylG  

 

2.2.1 Erwerbstätigkeitsverbot während der ersten drei Monate des gestatteten 

Aufenthalts in Deutschland, § 61 Abs. 2 Satz 1AsylG 

Während der ersten drei Monate des gestatteten Aufenthalts im Bun-

desgebiet gilt gemäß § 61 Abs. 2 Satz 1 AsylG ein absolutes Erwerbstä-

tigkeitsverbot. Die Aufenthaltsgestattung entsteht gemäß § 55 Abs.1 

Satz 1 AsylG grundsätzlich bereits mit Ausstellung des Ankunftsnach-

weises nach § 63a Abs. 1 AsylG. Ein geduldeter oder rechtmäßiger Vo-

raufenthalt wird auf die dreimonatige Wartezeit angerechnet (§ 61 

Abs. 2 Satz 2 AsylG).  
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2.2.2 Erwerbstätigkeit im Zeitraum von drei bis sechs Monaten des gestatte-

ten Aufenthalts in Deutschland, § 61 Abs. 2 Satz 1 AsylG 

Gemäß § 61 Abs. 2 Satz 1 AsylG steht die Erteilung einer Beschäfti-

gungserlaubnis nach Ablauf von drei Monaten bis sechs Monaten des 

gestatteten Aufenthalts unter folgenden kumulativen Voraussetzungen 

im pflichtgemäßen Ermessen der Ausländerbehörde:  

 

2.2.2.1 die Bundesagentur für Arbeit hat zugestimmt oder durch Rechtsverord-

nung ist bestimmt, dass die Ausübung der Beschäftigung ohne Zustim-

mung der Bundesagentur für Arbeit zulässig ist, § 61 Abs. 2 Satz 1, 3 

AsylG 

Die Beschäftigung bedarf grundsätzlich der Zustimmung der BA, sofern 

nicht gemäß § 32 Abs. 3 i.V.m. Abs. 2 BeschV eine Ausnahme von der 

Zustimmungspflicht gilt. Für die Zustimmung der BA gelten die §§ 39, 40 

Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 2 AufenthG sowie die §§ 41 und 42 AufenthG ent-

sprechend (§ 61 Abs. 2 Satz 3 AsylG).  

 

2.2.2.2 der Ausländer ist nicht Staatsangehöriger eines sicheren Herkunftsstaa-

tes oder hat als solcher vor dem maßgeblichen Stichtag einen Asylan-

trag gestellt, § 61 Abs. 2 Satz 4 AsylG  

§ 61 Abs. 2 Satz 4 AsylG enthält ein absolutes Beschäftigungsverbot für 

Asylbewerber aus sicheren Herkunftsstaaten (s. Nr.  2.1.2.4), die ihren 

Asylantrag nach dem 31.08.2015 gestellt haben. Die Regelung findet 

gemäß § 87d AsylG keine Anwendung auf Staatsangehörige Georgiens 

und der Republik Moldau, die bis zum 30.08.2023 einen Asylantrag ge-

stellt haben (bei späterer Asylantragstellung gilt ebenfalls das absolute 

Beschäftigungsverbot).  

 

Aufgrund des eindeutigen Wortlauts kommt es insoweit auf das Stellen 

des förmlichen Asylantrags nach §§ 14, 23 AsylG beim BAMF an. Die 

bloße Äußerung eines Asylgesuchs oder die Ausstellung eines An-

kunftsnachweises nach § 63a AsylG bzw. einer Bescheinigung über die 

Meldung als Asylsuchender (BüMA) genügen nicht. Das bedeutet, dass 

das absolute gesetzliche Beschäftigungsverbot des § 61 Abs. 2 Satz 4 

AsylG auch für diejenigen Asylbewerber aus sicheren Herkunftsstaaten 
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gilt, die vor dem 31.08.2015 eingereist sind und ein Asylgesuch geäu-

ßert haben, aber erst nach dem 31.08.2015 einen förmlichen Asylantrag 

gestellt haben (gilt analog auch für Staatsangehörige Georgiens und der 

Republik Moldau in Bezug auf den Stichtag 30.08.2023).  

 

Bei Asylbewerbern, die Staatsangehörige eines sicheren Herkunfts-

staats sind und vor dem 31.08.2015 bzw. 30.08.2023 (Georgien, Repub-

lik Moldau) ihren Asylantrag gestellt haben, können im Einzelfall beson-

dere Umstände vorliegen, die im Rahmen der Ausübung des Ermes-

sens die Erteilung einer Beschäftigungserlaubnis zulassen. Die Tatsa-

che, dass der Asylbewerber aus einem sicheren Herkunftsland stammt, 

ist ein negativer Ermessensaspekt bei der Entscheidung über die Ertei-

lung einer Beschäftigungserlaubnis, der grundsätzlich bereits für sich 

gesehen eine ablehnende Ermessensentscheidung aus migrationspoliti-

schen Gründen tragen kann. Die Versagung der Beschäftigungserlaub-

nis soll deutlich machen, dass mit dem Stellen aussichtsloser Asylan-

träge nicht das Ziel einer Beschäftigung in Deutschland verfolgt werden 

kann. Für Asylbewerber aus sicheren Herkunftsstaaten gilt die Nichtver-

folgungsvermutung, die nur durch entsprechenden substantiierten Vor-

trag im Asylverfahren erschüttert werden kann. Dies zu prüfen und zu 

würdigen obliegt jedoch ausschließlich dem BAMF. Solange das BAMF 

keine entsprechend positive Asylentscheidung getroffen hat, gilt die ge-

setzliche Nichtverfolgungsvermutung. Allerdings ist zu beachten, dass 

grundsätzliche migrationspolitische Erwägungen mit zunehmendem 

Zeitablauf in den Hintergrund treten, wenn Verzögerungen im Asylver-

fahren (einschließlich Rechtsbehelfe) nicht vom Asylbewerber zu vertre-

ten sind. Der Besitz der Staatsangehörigkeit eines sicheren Herkunfts-

staats tritt im Falle einer vom Asylbewerber nicht zu vertretenden Verzö-

gerung des Asylverfahrens insbesondere dann in den Hintergrund, 

wenn auch im Falle des negativen Ausgangs des Asylverfahrens eine 

Rückführung in absehbarer Zeit nicht wahrscheinlich ist. In solchen Fäl-

len sind die migrationspolitischen Ermessensaspekte zusammen mit an-

deren positiven und negativen Ermessensaspekten einzelfallbezogen 

abzuwägen.  
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2.2.2.3 Entscheidung über den Antrag auf Erteilung einer Beschäftigungser-

laubnis im Ermessen der Ausländerbehörde, § 61 Abs. 2 Satz 1 AsylG 

Liegen die oben genannten Voraussetzungen vor, steht als Rechtsfolge 

die Entscheidung über die Beschäftigungserlaubnis gemäß § 61 Abs. 2 

Satz 1 AsylG im pflichtgemäßen Ermessen der Ausländerbehörde. Hier-

bei ist allerdings zu berücksichtigen, dass die Wartefrist für einen Be-

schäftigungsanspruch auf sechs Monate verkürzt wurde (vgl. unten Nr. 

2.2.3.1), mit dem Ziel, Asylbewerber frühzeitiger in Arbeit zu bringen und 

damit die öffentlichen Haushalte zu entlasten. Der Zeitraum, für den es 

auf eine Ermessensentscheidung ankommt, ist damit sehr begrenzt. Vor 

diesem Hintergrund (ein Abschluss von Asylverfahren einschließlich ver-

waltungsgerichtlicher Prüfung ist innerhalb von sechs Monaten regelmä-

ßig nicht zu erwarten) sowie mit Blick auf die hohe Arbeitsbelastung der 

Ausländerbehörden ist es sachgerecht, die Ermessensentscheidung da-

rauf zu beschränken, ob Ausschlussgründe für einen späteren Beschäf-

tigungsanspruch vorliegen oder der Erteilung einer Beschäftigungser-

laubnis sonstige besondere Umstände entgegenstehen.   

 

2.2.2.4 Verlängerung oder erneute Erteilung einer Beschäftigungserlaubnis 

Erlischt eine Beschäftigungserlaubnis und wird vom Asylbewerber er-

neut ein Antrag auf Erteilung einer Beschäftigungserlaubnis gestellt, hat 

dies eine erneute Ermessensabwägung zur Folge. Die Beschäftigungs-

erlaubnis soll erneut erteilt werden, wenn – im Vergleich zur Sachver-

haltslage bei der positiven Vorentscheidung – keine zusätzlichen negati-

ven Ermessensaspekte hinzugetreten sind bzw. sofern sie durch neu 

hinzugetretene positive Ermessensaspekte aufgewogen werden.  

 

2.2.3 Erwerbstätigkeit nach sechs Monaten des gestatteten Aufenthalts in 

Deutschland, § 61 Abs. 2 AsylG 

 

2.2.3.1 Anspruch auf Beschäftigungserlaubnis nach sechs Monaten nach der 

Stellung des Asylantrages, § 61 Abs. 2 Satz 5 AsylG 

Sechs Monate nach der Stellung des Asylantrages ist einem Asylbewer-

ber eine Beschäftigungserlaubnis zu erteilen, soweit er eine solche be-

antragt und kumulativ die (oben unter Nr. 2.1.2 näher beschriebenen) 
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Voraussetzungen erfüllt. Der Verweis in § 61 Abs. 2 Satz 5 AsylG be-

zieht sich darauf, dass die Verpflichtung zur Erteilung einer Beschäfti-

gungserlaubnis (gebundene Entscheidung) nach sechs Monaten im 

Asylverfahren auch für Asylbewerber gilt, die nicht zum Wohnen in der 

Aufnahmeeinrichtung verpflichtet sind (s. BGBl I 2021, S. 2467ff.; BT-

Drs. 19/29820, S. 36). 

 

Im Falle eines Antrages auf Erteilung einer Beschäftigungserlaubnis für 

eine qualifizierte Berufsausbildung ist dies in der Regel allerdings dann 

anders zu beurteilen, wenn bereits bei Antragstellung absehbar ist, dass 

die Ausbildung im Falle des Eintritts der vollziehbaren Ausreisepflicht 

nicht fortgesetzt werden könnte. In diesen Fällen fehlt regelmäßig das 

Sachentscheidungsinteresse (s. Nr. 2.1.2.1).  

 

Zu den Voraussetzungen des § 61 Abs. 1 Satz 2, 1. HS AsylG wird im 

Übrigen auf die Nrn. 2.1.2.2 bis 2.1.2.5 verwiesen.  

 

2.2.3.2 Entscheidung über Erwerbstätigkeit nach sechs Monaten nach der Stel-

lung des Asylantrages im Übrigen im Ermessen der Ausländerbehörde, 

§ 61 Abs. 2 AsylG 

Sofern der Asylbewerber die oben unter Nr. 2.2.3.1 genannten Anforde-

rungen nicht erfüllt, verbleibt es bei einer Ermessensentscheidung der 

Ausländerbehörde, sofern gleichzeitig die unter Nr. 2.2.2.1 bis Nr. 

2.2.2.2 beschriebenen Voraussetzungen vorliegen. Das Vorliegen eines 

Ausschlussgrundes, welcher einen Anspruch hindert, weist allerdings 

auf erhebliche migrationspolitische Aspekte hin, die gegen die Erteilung 

einer Beschäftigungserlaubnis sprechen, so dass es in derartigen Kons-

tellationen sachgerecht ist, die Ermessensentscheidung darauf zu be-

schränken, ob – trotz des Ausschlussgrundes – gewichtige Umstände 

vorliegen, die für die Erteilung einer Beschäftigungserlaubnis sprechen 

bzw. die obigen migrationspolitischen Aspekte überwiegen.   

 

http://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl121042.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/19/298/1929820.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/19/298/1929820.pdf
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3. Belehrungspflicht über ungewisse Neuerteilung einer Beschäfti-

gungserlaubnis nach Eintritt der vollziehbaren Ausreisepflicht 

Mit Eintritt der vollziehbaren Ausreisepflicht erlischt mit der Aufenthalts-

gestattung aufgrund ihrer Akzessorietät auch die Beschäftigungserlaub-

nis kraft Gesetzes. Wir empfehlen diesen gesetzlichen Automatismus 

vorsorglich aus Gründen der Rechtssicherheit durch eine auflösende 

Bedingung (z. B. „die erteilte Beschäftigungserlaubnis erlischt mit dem 

Eintritt der vollziehbaren Ausreisepflicht“) in der Beschäftigungserlaub-

nis kenntlich zu machen. Während im Asylverfahren viele Asylbewerber 

gemäß § 61 Abs. 1 Satz 2, Abs. 2 Satz 5 AsylG einen Anspruch auf Be-

schäftigungserlaubnis (auch zur Aufnahme einer qualifizierten Berufs-

ausbildung) haben, sieht das Gesetz mit Eintritt der vollziehbaren Aus-

reisepflicht die ausländerrechtliche Prüfung vor, ob eine Beschäftigung 

bzw. Ausbildung weiter erlaubt werden darf oder nicht.  

 

Die konfliktträchtige Entscheidungsphase wurde vom Bundesgesetzge-

ber auf den Zeitpunkt des Eintritts der Vollziehbarkeit der Ausreisepflicht 

verlagert. In vielen Konstellationen darf die Fortsetzung der Beschäfti-

gung dann mangels Duldungsgrundes bzw. Duldung oder aufgrund ein-

deutiger gesetzlicher Ausschlussgründe nicht länger erlaubt werden. 

Diese unvermeidliche Konsequenz der bundesgesetzlichen Regelungen 

kann bei Betroffenen, Arbeitgebern und Helfern auf Unverständnis sto-

ßen. Um die dadurch entstehenden Probleme möglichst gering zu hal-

ten, ist es angezeigt, vorsorglich schon bei Erteilung der Beschäfti-

gungserlaubnis den Asylbewerber und parallel den Arbeitgeber darauf 

hinzuweisen, dass mit Eintritt der vollziehbaren Ausreisepflicht die im 

Asylverfahren erteilte Beschäftigungserlaubnis kraft Gesetzes erlischt 

und die Fortsetzung der Beschäftigung nur erlaubt werden kann, wenn 

entweder ein asylrechtlicher Schutzstatus zuerkannt und infolgedessen 

ein Aufenthaltstitel erteilt wird oder eine Aufenthaltserlaubnis gemäß 

§16g AufenthG bzw. eine Ausbildungsduldung nach § 60c AufenthG er-

teilt werden kann oder sonst Duldungsgründe vorliegen und zugleich 

keine gesetzlichen Ausschlussgründe bzw. Ablehnungsgründe vorlie-

gen. In der beigefügten Anlage wird in bewährter Weise als Orientierung 

eine entsprechende, überarbeitete Musterbelehrung beigefügt. 
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4. Wechsel in eine Aufenthaltserlaubnis nach §§ 18a, 18b oder 19c 

Abs. 2 AufenthG bei Rücknahme des Asylantrags – § 10 Abs. 3 

Satz 5 AufenthG 

 

4.1 Voraussetzungen für einen Wechsel des Ausländers nach § 10 

Abs. 3 Satz 5 AufenthG 

Nach § 10 Abs. 3 Satz 5, 1. HS AufenthG besteht für einen Ausländer 

die Möglichkeit eines „Spurwechsels“ aus einem Asyl(klage)verfahren 

heraus in einen Fachkräfte- oder Erfahrungstitel, wenn er kumulativ fol-

gende Voraussetzungen erfüllt:  

 

4.1.1 Einreise vor dem 29.03.2023 

Der Ausländer muss vor dem Stichtag 29.03.2023 ins Bundesgebiet ein-

gereist sein. Sofern er keinen Nachweis über das Einreisedatum führen 

kann, gilt das im AZR hinterlegte Einreisedatum. Wenn dem AZR dieses 

Datum nicht zu entnehmen ist, gilt bei Asylsuchenden das Datum im An-

kunftsnachweis. Liegt auch dieses nicht vor, gilt das Datum des Asylge-

suchs, ansonsten das Datum des Asylantrags.  

 

4.1.2 Rücknahme des Asylantrags 

Der Asylantrag muss spätestens im Zeitpunkt der Entscheidung über die 

Erteilung des jeweiligen Aufenthaltstitels zurückgenommen worden sein. 

Als Nachweis hierfür dient der bestandskräftige Einstellungsbescheid 

des BAMF nach § 32 AsylG.  

 

Eine Rücknahme des Asylantrags ist bis zum unanfechtbaren Abschluss 

des Asylverfahrens, also auch noch während eines laufenden Klagever-

fahrens gegen die Ablehnung des Asylantrags möglich.  

Im Falle einer Ablehnung als offensichtlich unbegründet nach § 30 Abs. 

3 Nr. 1 bis 6 AsylG gilt es allerdings § 10 Abs. 3 Sätze 2 und 3 AufenthG 

zu beachten. Konkret bedeutet dies: Der Erteilung eines Aufenthaltsti-

tels nach § 19c Abs. 2 AufenthG steht im Falle einer Ablehnung des 

Asylantrags als offensichtlich unbegründet die Sperrwirkung des § 10 

Abs. 3 Satz 2 AufenthG entgegen. Die Rückausnahme nach § 10 Abs. 3 

Satz 3 AufenthG greift hierbei nicht, da es sich bei § 19c Abs. 2           

AufenthG gerade nicht um eine Anspruchsnorm handelt. Anders stellt 
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sich dies im Falle eines angestrebten Wechsels in einen Aufenthaltstitel 

nach § 18a bzw. § 18b AufenthG dar. Diese sind als Anspruchsnormen 

ausgestaltet, sodass die qualifizierte Titelerteilungssperre nach § 10 

Abs. 3 Satz 2 AufenthG hier aufgrund der Rückausnahme nach § 10 

Abs. 3 Satz 3 AufenthG nicht gilt.       

 

§ 10 Abs. 3 Satz 5 AufenthG ist nach seinem Sinn und Zweck nicht in 

Konstellationen anzuwenden, in denen ein Folgeantrag gemäß § 71 

AsylG oder ein Zweitantrag gemäß § 71a AsylG lediglich rechtsmiss-

bräuchlich mit dem Ziel gestellt wird, ihn zurückzunehmen, um die Mög-

lichkeit zu erhalten, in einen Aufenthaltstitel nach §§ 18a, 18b oder 19c 

Abs. 2 AufenthG zu wechseln. Für eine Rechtsmissbräuchlichkeit 

spricht dabei insbesondere, wenn der Folgeantrag – gegebenenfalls 

wiederholt – oder der Zweitantrag so kurzfristig nach Antragstellung zu-

rückgenommen wird, dass der Antrag ersichtlich nicht des Asylbegeh-

rens wegen verfolgt wird.  

 

4.1.3 Antrag auf Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach §§ 18a, 18b oder 

19c Abs. 2 AufenthG und Vorliegen der Titelerteilungsvoraussetzungen 

Daneben bedarf es eines Antrags auf Erteilung einer Aufenthaltserlaub-

nis nach §§ 18a, 18b oder 19c Abs. 2 AufenthG und des Vorliegens der 

allgemeinen sowie der jeweiligen besonderen Titelerteilungsvorausset-

zungen (vgl. hierzu überarbeitete Anwendungshinweise des BMI zum 

Fachkräfteeinwanderungsgesetz).  

 

Besonders hervorzuheben ist bei §§ 18a und 18b AufenthG das Vorlie-

gen der Fachkrafteigenschaft (§ 18 Abs. 3 AufenthG), was bei ausländi-

schen Abschlüssen insbesondere die Feststellung der Gleichwertigkeit 

(berufliche Ausbildungen, § 18 Abs. 3 Nr. 1 AufenthG) bzw. der Ver-

gleichbarkeit (akademische Abschlüsse, § 18 Abs. 3 Nr. 2 AufenthG) er-

fordert. Bei Ausländern, die das 45. Lebensjahr vollendet haben, gilt es 

im Rahmen von §§ 18a und 18b AufenthG die Sonderregelung des § 18 

Abs. 2 Nr. 5 AufenthG zu beachten (bei § 19c Abs. 2 AufenthG i. V. m. 

§ 6 BeschV siehe § 1 Abs. 2 Sätze 1 bis 3, 5 BeschV).  

 

https://www.stmi.bybn.de/auslaender-asylrecht/besondere-themenbereiche/index.php?tag=stmi_f.Fachkr%C3%A4fteeinwanderungsgesetz
https://www.stmi.bybn.de/auslaender-asylrecht/besondere-themenbereiche/index.php?tag=stmi_f.Fachkr%C3%A4fteeinwanderungsgesetz
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Im Übrigen stellt § 5 Abs. 3 Satz 5 AufenthG hinsichtlich der allgemei-

nen Titelerteilungsvoraussetzung der Einreise mit dem erforderlichen Vi-

sum nach § 5 Abs. 2 AufenthG klar, dass hiervon bei der Anwendung 

von § 10 Abs. 3 Satz 5 abzusehen ist.  

 

4.2 Ehegatte und minderjährige ledige Kinder  

Nach § 10 Abs. 3 Satz 5, 2. HS AufenthG gilt gleiches für die Erteilung 

einer Aufenthaltserlaubnis nach Maßgabe des Abschnitts 6 an den Ehe-

gatten und das minderjährige ledige Kind des Ausländers.  

 

4.3 Ablauf 

 

4.3.1 Beratung des Ausländers, (gegebenenfalls) Vorprüfung 

In der Praxis wird sich der Ausländer bzgl. der Erteilung einer Aufent-

haltserlaubnis nach §§ 18a, 18b oder 19c Abs. 2 AufenthG vielfach zu-

erst an die Ausländerbehörde wenden und sich nach einem „Spurwech-

sel“ i. S. d. § 10 Abs. 3 Satz 5 AufenthG erkundigen, ehe er gegebenen-

falls seinen Asylantrag zurücknimmt. Die Ausländerbehörde soll den 

Ausländer in diesem Fall über die Voraussetzungen von § 10 Abs. 3 

Satz 5 AufenthG sowie §§ 18a, 18b oder 19c AufenthG informieren und 

(gegebenenfalls) eine Vorprüfung durchführen. Ein unmittelbarer, bloßer 

Verweis an das BAMF zur Rücknahme des Asylantrags ist regelmäßig 

nicht angezeigt. 

 

Erklärt der Ausländer die Rücknahme des Asylantrags in irgendeinem 

Zeitpunkt bis zur Entscheidung über die Titelerteilung – vorausgesetzt 

das Asylverfahren ist inzwischen nicht unanfechtbar abgeschlossen – 

gegenüber der Ausländerbehörde, leitet diese die Rücknahmeerklärung 

an das BAMF elektronisch mittels einer XAVIA-Nachricht weiter, womit 

der Zugang der Rücknahmeerklärung beim BAMF bewirkt wird.   

Für den Normalfall, dass der Ausländer die Rücknahme des Asylantrags 

gegenüber dem BAMF erklärt, informiert dieses die Ausländerbehörde 

elektronisch mittels einer XAVIA-Nachricht über die Rücknahme und 

führt das Asylverfahren im Hinblick auf die Entscheidung nach § 32 

AsylG fort.  
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4.3.2 Keine Fiktionswirkung der Antragstellung  

Die Erteilung einer Fiktionsbescheinigung nach § 81 Abs. 3 i. V. m. Abs. 

5 AufenthG ist im Zusammenhang mit der Rücknahme des Asylantrags 

und der Beantragung einer Aufenthaltserlaubnis nach §§ 18a, 18b oder 

19c Abs. 2 AufenthG ausgeschlossen. Im Zeitraum zwischen dem Zu-

gang der Rücknahme beim BAMF und der Zustellung der Entscheidung 

des BAMF nach § 32 AsylG ist der Aufenthalt des Ausländers weiterhin 

gestattet (s. § 67 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 AsylG), sodass nach § 55 Abs. 2 

Satz 1 AsylG die Erteilung einer Fiktionsbescheinigung ausgeschlossen 

ist. Mit der Zustellung der Entscheidung des BAMF nach § 32 AsylG er-

lischt die Aufenthaltsgestattung (§ 67 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 AsylG). Wenn 

das BAMF eine Abschiebungsandrohung erlassen hat, ist die Erteilung 

einer Fiktionsbescheinigung nach dem Rechtsgedanken des § 43 Abs. 2 

Satz 2 AsylG ausgeschlossen. Wenn das BAMF keine Abschiebungsan-

drohung erlassen hat (Feststellung eines Abschiebungsverbots oder ei-

nes inlandsbezogenen Abschiebungshindernisses) ist die Erteilung ei-

ner Fiktionsbescheinigung ab dem Erlöschen der Aufenthaltsgestattung 

ebenfalls ausgeschlossen, weil sich der Ausländer nicht „rechtmäßig im 

Bundesgebiet auf(hält), ohne einen Aufenthaltstitel zu besitzen“.   

 

Um die Möglichkeit eines Wechsels in einen Fachkräfte- oder Erfah-

rungstitel nicht zu konterkarieren, soll die Ausländerbehörde – sofern ihr 

der Wunsch des Ausländers nach einem „Spurwechsel“ bekannt ist – si-

cherstellen, dass der Ausländer nach Erlöschen der Aufenthaltsgestat-

tung und dem Antrag auf Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach 

§§ 18a, 18b oder 19c Abs. 2 AufenthG sowie dessen Verbscheidung 

nicht abgeschoben wird. Dem Ausländer ist hierzu übergangsweise und 

bis zum Abschluss der behördlichen Prüfungen eine Ermessensduldung 

nach § 60a Abs. 2 Satz 3 AufenthG (samt Beschäftigungserlaubnis) zu 

erteilen.  

    

4.4 Ausländerrechtliche Zuständigkeit  

Hinsichtlich der ausländerrechtlichen Zuständigkeit der Zentralen Aus-

länderbehörden (ZAB) und der Kreisverwaltungsbehörden (KVB) gilt:  
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4.4.1 Zuständigkeit der ZAB; Erteilungsvoraussetzungen liegen vor 

In Fällen, die in der Zuständigkeit einer ZAB liegen, prüft diese umfas-

send sämtliche Titelerteilungsvoraussetzungen. Liegen diese vor, über-

trägt sie vorübergehend die ausländerrechtliche Zuständigkeit an die 

KVB (§ 3 Abs.1 Nr. 1 Buchstabe b) Satz 2 ZustVAuslR). Die ZAB hat 

dabei einen Aktenvermerk über das Vorliegen der Erteilungsvorausset-

zungen zu fertigen, dessen Ergebnis von der KVB in der Regel ohne ei-

gene Erhebungen übernommen werden kann.  

 

Sollte die KVB ausnahmsweise begründete Zweifel am Prüfergebnis der 

ZAB haben, klärt sie diese unmittelbar mit der betroffenen ZAB. Sollten 

die Erteilungsvoraussetzungen danach als nicht gegeben erachtet wer-

den, nimmt die ZAB die Zuständigkeit kurzfristig wieder zurück. Ansons-

ten veranlasst die KVB alle weiteren Schritte zur Ausstellung des Auf-

enthaltstitels.  

 

4.4.2 Zuständigkeit der ZAB; Erteilungsvoraussetzungen liegen nicht vor 

In Fällen in der Zuständigkeit der ZAB, in denen die Erteilungsvoraus-

setzungen nach sorgfältiger Prüfung nicht vorliegen, lehnt die ZAB den 

Antrag ab. Auch im Fall von daran anschließenden Rechtsbehelfsver-

fahren bleibt die ZAB die zuständige Ausländerbehörde.  

 

4.4.3 Zuständigkeit der KVB 

In den Fällen, die sich bereits bei Antragstellung in der Zuständigkeit der 

KVB befinden (entweder über § 3 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe b) Satz 2 

ZustVAuslR oder originär gemäß § 2 ZustVAuslR) übernimmt diese die 

Prüfung der Erteilungsvoraussetzungen sowie die anschließende Ertei-

lung der Aufenthaltserlaubnis oder die Antragsablehnung.  
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5. Beschäftigung und Berufsausbildung von Geduldeten bzw. ausrei-

sepflichtigen Ausländern 

 

5.1 Differenzierung zwischen Erteilung der Duldung und der Beschäfti-

gungserlaubnis 

Soweit die Beschäftigungsmöglichkeiten von vollziehbar Ausreisepflich-

tigen zu prüfen sind, ist zwischen der Duldungserteilung und der Ertei-

lung der Beschäftigungserlaubnis zu unterscheiden:  

 Die Duldungserteilung stellt in der Regel eine gebundene Entschei-

dung dar, bei der der Ausländerbehörde – abgesehen von § 60a 

Abs. 2 Satz 3 AufenthG und (bei Vorliegen eines atypischen Falles) 

§ 60a Abs. 2b AufenthG – kein Ermessen zukommt.  

 Neben der Duldung bedarf es zusätzlich aber auch stets einer Be-

schäftigungserlaubnis, die nach § 4a Abs. 4 AufenthG i. V. m. § 60a 

Abs. 5b AufenthG grundsätzlich im gebundenen Ermessen („soll“) 

der Ausländerbehörde steht, wenn der vollziehbar ausreisepflichtige 

Ausländer einer Beschäftigung nachgehen will (vgl. im Einzelnen 

Nr. 5.4). 

 Wenn ein Anspruch auf Erteilung einer Ausbildungsduldung be-

steht, folgt aus § 60c Abs. 1 Satz 3 AufenthG ebenfalls ein An-

spruch auf eine entsprechende Beschäftigungserlaubnis zur Auf-

nahme der qualifizierten Berufsausbildung.  

 Die Erteilung einer Beschäftigungsduldung setzt hingegen eine be-

reits bestehende Beschäftigungserlaubnis voraus. 

 

5.2 Absolute Erwerbstätigkeitsverbote für Duldungsinhaber  

 

5.2.1 Absolutes Erwerbstätigkeitsverbot nach § 61 Abs. 1 Satz 1 AsylG 

§ 61 Abs. 1 Satz 1 AsylG statuiert ein absolutes Erwerbstätigkeitsverbot 

für Ausländer, die zum Wohnen in einer Aufnahmeeinrichtung verpflich-

tet sind. Eine Ausnahme von diesem Verbot besteht für Geduldete, die 

zum Wohnen in einer Aufnahmeeinrichtung verpflichtet sind, gemäß 

§ 61 Abs. 1 Satz 2, 2. HS AsylG erst nach sechs Monaten des Besitzes 

einer Duldung (s. Nr. 5.4.2). Die für die Erteilung der Ausbildungsdul-

dung geltende Regelung des § 60c Abs. 1 Satz 3 AufenthG ist allerdings 

lex specialis zu § 61 Abs. 1 Satz 2, 2. HS AsylG. Dies bedeutet: Der 
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sechsmonatige Besitz einer Duldung ist für die Beschäftigungserlaubnis 

nicht erforderlich, wenn der Geduldete bzw. ausreisepflichtige Ausländer 

eine während des Asylverfahrens aufgenommene Ausbildung nach 

§ 60c Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 AufenthG fortsetzt oder nach § 60c Abs. 1 

Satz 1 Nr. 2 AufenthG eine Ausbildung § 60c Abs. 1 Satz 1 Nr. 1         

AufenthG nach Ablauf der Dreimonatsfrist des § 60c Abs. 2 Nr. 2 Auf-

enthG aufnimmt.  

 

5.2.2 Absolutes Erwerbstätigkeitsverbot nach § 60b Abs. 5 Satz 2 AufenthG 

Gemäß § 60b Abs. 5 Satz 2 AufenthG gilt für Inhaber einer Duldung mit 

dem Zusatz „für Personen mit ungeklärter Identität“ ein absolutes Er-

werbstätigkeitsverbot. Gemäß § 60b Abs. 1 AufenthG wird einem voll-

ziehbar ausreisepflichtigen Ausländer die Duldung i. S. d.  § 60a        

AufenthG als „Duldung für Personen mit ungeklärter Identität“ erteilt, 

wenn die Abschiebung aus von ihm selbst zu vertretenden Gründen 

nicht vollzogen werden kann, weil er das Abschiebungshindernis durch 

eigene Täuschung über seine Identität oder Staatsangehörigkeit oder 

durch eigene falsche Angaben selbst herbeiführt oder er zumutbare 

Handlungen zur Erfüllung der besonderen Passbeschaffungspflicht nach 

Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 Satz 1 nicht vornimmt.  

 

Da es sich bei der Duldung „für Personen mit ungeklärter Identität“ um 

einen Unterfall einer Duldung nach § 60a AufenthG handelt, muss für 

ihre Erteilung zudem mindestens einer der Duldungstatbestände des 

§ 60a AufenthG erfüllt sein. 

 

In § 105 Abs. 3 AufenthG wird das Verhältnis zwischen Duldung für Per-

sonen mit ungeklärter Identität (§ 60b AufenthG) und der Ausbildungs- 

und Beschäftigungsduldung (§§ 60c, 60d AufenthG) geklärt. Besitzt ein 

Ausländer eine Ausbildungs- oder Beschäftigungsduldung, wird ihm 

keine Duldung mit dem Zusatz „für Personen mit ungeklärter Identität“ 

ausgestellt. § 98 Abs. 3 Nr. 5b und Abs. 5 AufenthG, der tatbestandlich 

an die Nichterfüllung der besonderen Passbeschaffungspflicht anknüpft, 

findet dann ebenfalls keine Anwendung. Die nach allgemeinen Vor-

schriften (insbesondere § 3 AufenthG und § 56 AufenthV) bestehenden 

pass- und ausweisrechtlichen Pflichten und die Sanktionen, die an eine 
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Verletzung dieser Pflichten anknüpfen, bleiben hiervon unberührt und 

werden nicht etwa spezialgesetzlich verdrängt. 

 

Dasselbe gilt, wenn eine Ausbildungs- oder Beschäftigungsduldung be-

antragt wurde, sofern die Voraussetzungen für die Erteilung auch vorlie-

gen. Zu beachten ist dabei, dass auch die Ausbildungs- und Beschäfti-

gungsduldung Anforderungen an eine geklärte Identität stellen (§ 60c 

Abs. 2 Nr. 3 AufenthG und § 60d Abs. 1 Nr. 1 AufenthG). Die Beantra-

gung einer Ausbildungs- oder Beschäftigungsduldung hindert somit, 

wenn die Voraussetzungen für ihre Erteilung nicht vorliegen, die Auslän-

derbehörde nicht daran, eine Duldung mit dem Zusatz „für Personen mit 

ungeklärter Identität“ zu erteilen. Dies gilt auch während einer laufenden 

Verpflichtungsklage auf Erteilung einer Ausbildungs- oder Beschäfti-

gungsduldung. Ist das Rechtsmittel erfolgreich und war anstelle der Dul-

dung mit dem Zusatz „für Personen mit ungeklärter Identität“ eine Aus-

bildungs- oder Beschäftigungsduldung zu erteilen, findet § 60b Abs. 6 

i. V. m. § 84 Abs. 2 Satz 3 AufenthG Anwendung. 

 

Zum Tatbestand des § 60b AufenthG wird im Übrigen auf das IMS vom 

22.04.2020 (Az. F4-2081-3-55-276) verwiesen. 

 

Gemäß § 60b Abs. 5 Satz 2 AufenthG gilt für Inhaber einer Duldung mit 

dem Zusatz „für Personen mit ungeklärter Identität“ ein absolutes Er-

werbstätigkeitsverbot.  

 

5.2.3 Absolute Erwerbstätigkeitsverbote nach § 60a Abs. 6 Satz 1 AufenthG 

Nach § 60a Abs. 6 Satz 1 AufenthG besteht ein absolutes Erwerbstätig-

keitsverbot für einen Duldungsinhaber, wenn  

a) er sich in das Inland begeben hat, um Leistungen nach dem Asylbe-

werberleistungsgesetz (AsylbLG) zu erlangen (Nr. 1),  

b) aufenthaltsbeendende Maßnahmen bei ihm aus Gründen, die er 

selbst zu vertreten hat, nicht vollzogen werden können (Nr. 2)  

oder  

c) er Staatsangehöriger eines sicheren Herkunftsstaates ist (s. Nr.  

2.1.2.4) und sein nach dem 31.08.2015 gestellter Asylantrag abge-

lehnt oder zurückgenommen wurde, es sei denn, die Rücknahme 

https://www.stmi.bybn.de/mam/auslaender-asylrecht/ims/2020-04-22_ims_vorlaeufige_anwendungshinweise_bmi_60b_aufenthg.msg
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erfolgte auf Grund einer Beratung nach § 24 Abs. 1 AsylG beim 

BAMF, oder ein Asylantrag nicht gestellt wurde (Nr. 3).  

 

§ 60a Abs. 6 Satz 1 AufenthG eröffnet kein Ermessen. Liegt einer der 

vorgenannten Fälle vor, darf die Ausländerbehörde daher ausnahmslos 

keine Erwerbstätigkeit erlauben.  

 

§ 60a Abs. 6 Satz 1 Nr. 2 AufenthG setzt voraus, dass ein gegenwärtig 

an den Tag gelegtes Mitwirkungsversäumnis durch den Duldungsinha-

ber vorliegt, das kausal dafür ist, dass aufenthaltsbeendende Maßnah-

men bei ihm nicht vollzogen werden können. Zu vertreten haben Aus-

länder Gründe nach § 60a Abs. 6 Satz 1 Nr. 2 AufenthG insbesondere 

dann, wenn sie das Abschiebungshindernis durch eigene Täuschung 

über ihre Identität oder Staatsangehörigkeit oder durch eigene falsche 

Angaben selbst herbeiführt haben (§ 60a Abs. 6 Satz 2 AufenthG). Da-

bei handelt es sich allerdings nur um Regelbeispiele, die nicht abschlie-

ßend sind. Kommen Ausländer aus Staaten, in die eine Abschiebung 

möglich ist, haben sie die Nichtvollziehbarkeit aufenthaltsbeendender 

Maßnahmen daher auch dann selbst zu vertreten, wenn sie keinen Nati-

onalpass oder anerkannten ausländischen Passersatz vorlegen und bei 

der Beschaffung von Heimreisepapieren nicht mitwirken. Verlangt bei-

spielsweise die zuständige Behörde des Heimatstaates von Ausländern 

eine Erklärung, dass sie bereit sind, freiwillig auszureisen, so ist ihnen 

die Abgabe dieser Erklärung grundsätzlich zuzumuten. Weigern sich 

Ausländer, dem nachzukommen, dann behindern sie vorsätzlich be-

hördliche Maßnahmen zur Aufenthaltsbeendigung. Kommen Ausländer 

dagegen aus Staaten, in die eine Abschiebung nicht möglich ist, etwa 

weil entsprechende Flugverbindungen fehlen oder Abschiebungen in 

den Heimatstaat des Ausländers aufgrund aktueller politischer Erwägun-

gen generell in diesen Staat nicht durchgeführt werden, fehlt es an einer 

Ursächlichkeit des Verhaltens des Ausländers für die Nichtvollziehbar-

keit der aufenthaltsbeendenden Maßnahmen und damit am Vorliegen 

des Ausschlussgrundes § 60a Abs. 6 Satz 1 Nr. 2 AufenthG. 
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§ 60a Abs. 6 Satz 1 Nr. 2 AufenthG behält neben § 60b Abs. 5 Satz 2 

AufenthG einen eigenständigen Anwendungsbereich, wenn die aufent-

haltsbeendenden Maßnahmen aus sonstigen – nicht in § 60b Abs. 1 

Satz 1 AufenthG genannten – Gründen, die der Ausländer selbst zu ver-

treten hat, nicht vollzogen werden können oder dem Ausländer (noch) 

keine Duldung mit dem Zusatz „für Personen mit ungeklärter Identität“ 

nach § 60b AufenthG erteilt wurde. 

 

Nach § 60a Abs. 6 Satz 1 Nr. 3 AufenthG besteht für Geduldete aus si-

cheren Herkunftsstaaten ein Versagungsgrund der Erwerbstätigkeit, 

wenn der nach dem 31.08.2015 gestellte Asylantrag abgelehnt wurde. 

Dies gilt auch für Folgeanträge, die nach dem Stichtag gestellt werden. 

Nach dem Gesetzeswortlaut kommt es darauf an, wann der Asylantrag 

i. S. d. § 14 AsylG bei einer Außenstelle oder unmittelbar beim BAMF 

gestellt. Damit ist unerheblich, wann der Ausländer in das Bundesgebiet 

eingereist ist und wann ihm der Ankunftsnachweis nach § 63a Abs. 1 

AsylG ausgestellt wurde. In der Verwaltungspraxis hat sich herausge-

stellt, dass Asylbewerber aus sicheren Herkunftsstaaten ihren Asylan-

trag teilweise zurücknehmen, wenn deutlich wird, dass dieser zu keinem 

Schutzstatus führt, um dadurch einem Erwerbstätigkeitsverbot zu entge-

hen. Um auch diese Fälle erfassen zu können, wurde § 60a Abs. 6 Satz 

1 Nr. 3 AufenthG ergänzt. Eine Ausnahme bildet der Fall, in dem die 

Rücknahme nachweislich auf Grund einer entsprechenden Beratung 

nach § 24 Abs. 1 AsylG durch das BAMF erfolgt ist. Auch Ausländer, die 

nach gegebenenfalls irregulärer Einreise keinen Asylantrag gestellt ha-

ben, werden von § 60a Abs. 6 Satz 1 Nr. 3 AufenthG erfasst. 

 

Nach § 60a Abs. 6 Satz 3 AufenthG werden unbegleitete Minderjährige 

von der Ausdehnung des Versagungsgrundes des § 60a Abs. 6 Satz 1 

Nr. 3 AufenthG ausgenommen, wenn die Rücknahme des gestellten 

Asylantrags im Interesse des Kindeswohls erfolgte oder wenn ein Asyl-

antrag aus diesem Grunde nicht gestellt wurde (vgl. § 42 Abs. 2 Satz 3 

ff. des Achten Buches Sozialgesetzbuch (SGB XIII)). In diesen Fällen 

kann die Ausländerbehörde das zuständige Jugendamt bzw. den Vor-

mund kontaktieren. 
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Nach § 104 Abs. 18 AufenthG findet § 60a Absatz 6 Satz 1 Nr. 3         

AufenthG keine Anwendung auf Staatsangehörige Georgiens und der 

Republik Moldau, die bis zum 30. August 2023 einen Asylantrag gestellt 

haben oder die sich zum 30. August 2023 geduldet in Deutschland auf-

gehalten haben, ohne einen Asylantrag gestellt zu haben. 

 

5.3 Vorrang der Aufenthaltsbeendigung 

Wenn die Voraussetzungen des § 58 Abs. 1 Satz 1 AufenthG vorliegen, 

ist die Ausländerbehörde grundsätzlich zur Abschiebung verpflichtet und 

darf letztere nur bei Vorliegen eines Aussetzungsgrundes (z. B. tatsäch-

liches oder rechtliches Abschiebungshindernis i. S. d. § 60a Abs. 2 Satz 

1 AufenthG; Vorliegen von Gründen, die zur Erteilung einer Ermessen-

duldung nach § 60a Abs. 2 Satz 3 AufenthG führen) oder aufgrund einer 

gerichtlichen Anordnung (z. B. nach § 123 VwGO) aussetzen (s. Num-

mer 58.1.1 AVwV-AufenthG). Sobald die Ausreisepflicht eines Auslän-

ders vollziehbar wird und keine Gründe für einen weiteren Verbleib des 

Ausländers im Bundesgebiet vorliegen, hat die Ausländerbehörde un-

verzüglich Maßnahmen zur (Vorbereitung der) Aufenthaltsbeendigung in 

die Wege zu leiten und stets konsequent weiter zu betreiben. Dies bein-

haltet auch, auf die Beseitigung von Abschiebungshindernissen hinzu-

wirken, soweit dies möglich ist. Ein zu jedem Zeitpunkt konsequentes, 

aktenkundiges Betreiben der Aufenthaltsbeendigung ist vor allem im 

Rahmen des § 60a Abs. 5b Satz 2 AufenthG (s. Nr. 5.4.1.2), des § 61 

Abs. 1 Satz 2, 2. HS AsylG (s. Nr. 5.4.2), des § 16g Abs. 2 Nr. 5         

AufenthG (s. Nr. 5.5.1.1.3.5) sowie des § 60c Abs. 2 Nr. 5 AufenthG       

(s. Nr. 5.5.2.1.3) von besonderer Bedeutung. Sofern Anhaltspunkte für 

eine offensichtliche Aussichtslosigkeit der Rückführungsbemühungen 

vorliegen, wie dies z. B. bei einem Zielstaat der Fall ist, in den aus tat-

sächlichen Gründen keine Abschiebung erfolgen kann, sind konkrete 

Maßnahmen zur Aufenthaltsbeendigung nicht einzuleiten. Liegt der Ein-

tritt der vollziehbaren Ausreisepflicht im Zeitpunkt der Behördenent-

scheidung mehr als ein Jahr zurück und sind seitdem aufenthaltsbeen-

dende Maßnahmen ohne Ergebnis geblieben, ohne dass dies aktenkun-

dig und nachvollziehbar dem Ausländer zugerechnet werden kann, be-

darf es im Hinblick auf das Merkmal des Bevorstehens konkreter Maß-

nahmen zur Aufenthaltsbeendigung einer besonderen Prüfung durch die 

https://beckportal.bybn.de/Bcid/Y-100-G-AUFENTHGAVWV
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Ausländerbehörde, ob aufenthaltsbeendende Maßnahmen fortgesetzt 

werden sollen. Aufenthaltsbeendende Maßnahmen sollen nicht fortge-

setzt werden, wenn ihr Erfolg nicht zu erwarten ist. Soweit diese Frage 

durch die Ausländerbehörde nicht selbst hinreichend aktenkundig ent-

schieden werden kann, ist das LfAR zu beteiligen. Dem LfAR kommt bei 

der Bewertung, ob eine Fortsetzung aufenthaltsbeendender Maßnah-

men erfolgversprechend ist, ein Beurteilungsspielraum zu, der im Hin-

blick auf Rückführungsbemühungen auch die Möglichkeit einer Priorisie-

rung bestimmter Herkunftsländer oder Gruppen umfasst.  

 

5.4 Beschäftigung von Geduldeten 

Duldungsinhaber unterliegen gemäß § 4a Abs. 4 AufenthG grundsätz-

lich einem Erwerbstätigkeitsverbot. Wollen sie einer Beschäftigung 

nachgehen, benötigen sie hierzu eine Erlaubnis.  

 

Die Erteilung einer Beschäftigungserlaubnis kommt nur in Betracht, 

wenn auch ein Duldungsgrund vorliegt, der zur Erteilung einer Duldung 

führt. Die Beschäftigungserlaubnis ist daher zu versagen, wenn dem 

vollziehbar ausreisepflichtigen Ausländer lediglich eine Grenzübertritts-

bescheinigung zur Ermöglichung der freiwilligen Ausreise ausgestellt 

wird, weil der Ausreise bzw. Abschiebung keine Hindernisse entgegen-

stehen und keine Duldungsgründe vorliegen. 

 

5.4.1 Erteilung einer Beschäftigungserlaubnis nach § 4a Abs. 4 AufenthG        

i. V. m. § 60a Abs. 5b AufenthG 

 

5.4.1.1 Grundsatz: Gebundenes Ermessen 

Bei einem Duldungsinhaber steht die Erteilung der Beschäftigungser-

laubnis nach § 4a Abs. 4 i. V. m. § 60a Abs. 5b Satz 1 AufenthG grund-

sätzlich im gebundenen Ermessen der Ausländerbehörde. So soll nach 

§ 60a Abs. 5b Satz 1 AufenthG einem Ausländer, der eine Duldung be-

sitzt, die Ausübung einer Erwerbstätigkeit erlaubt werden, wenn die BA 

zugestimmt hat oder durch Rechtsverordnung bestimmt ist, dass die 

Ausübung der Beschäftigung ohne Zustimmung der BA zulässig ist. Das 

Zustimmungserfordernis der BA bzw. die Zustimmungsfreiheit einer Be-

schäftigung richten sich – wie üblich – nach § 32 BeschV. 
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Im Übrigen s. Nr. 5.4.3. 

 

5.4.1.2 Ausnahme: Bevorstehen konkreter Maßnahmen zur Aufenthaltsbeendi-

gung  

§ 60a Abs. 5b Satz 1 AufenthG gilt gemäß § 60a Abs. 5b Satz 2         

AufenthG nicht, wenn zum Zeitpunkt der Beantragung der Erlaubnis zur 

Ausübung einer Erwerbstätigkeit konkrete Maßnahmen zur Aufenthalts-

beendigung bevorstehen, die in einem hinreichenden sachlichen und 

zeitlichen Zusammenhang zur Aufenthaltsbeendigung stehen. Die kon-

kreten Maßnahmen sind in den Nrn. 1 bis 5 abschließend aufgeführt. 

Hierbei gilt:    

         

Wenn in der ärztlichen Untersuchung zur Feststellung der Reisefähigkeit 

(Nr. 1) lediglich eine vorübergehende Reiseunfähigkeit festgestellt 

wurde, die mit einer entsprechenden medizinischen Versorgung behan-

delt und behoben werden kann, stehen konkrete Maßnahmen zur Auf-

enthaltsbeendigung weiterhin bevor. Anders stellt sich dies im Falle ei-

ner längerfristigen oder gar dauerhaften Reiseunfähigkeit dar. 

  

Ein Antrag zur Förderung einer freiwilligen Ausreise mit staatlichen Mit-

teln (Nr. 2) stellt ebenfalls eine konkrete Maßnahme zur Aufenthaltsbe-

endigung i. S. v. § 60a Abs. 5b AufenthG dar. 

 

Die Buchung von Transportmitteln für die Abschiebung ist insbesondere 

dann eingeleitet (Nr. 3), wenn für den konkret benannten Ausländer ein 

Flug gebucht wurde, er in eine Liste für eine bevorstehende (Sam-

mel)Rückführung aufgenommen bzw. die Durchführung einer Rückfüh-

rung bei einer hierfür zuständigen Behörde ersucht (insbesondere mit 

Stellung des Schubauftrages beim LfAR) wurde oder die Ausländerbe-

hörde über einen gesonderten Rückführungsbereich verfügt, der aus-

schließlich die praktische Durchführung von Rückführungen betreibt und 

die Ausländerakte oder zur Vorbereitung der Rückführung erforderliche 

Unterlagen innerhalb der Ausländerbehörde zur Buchung von Trans-

portmitteln an diese Organisationseinheit oder eine zentrale Behörde 

übergeben wurde. Soweit standardmäßig jede Akte eines Geduldeten 
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unabhängig von dem Verfahrensstand in Zusammenhang mit der Auf-

enthaltsbeendigung an eine zentrale Ausländerbehörde abgegeben 

wird, ist damit dieser Ausschlussgrund jedoch nicht gegeben.  

 

Eine im Zeitpunkt der Antragstellung an den Betroffenen ergangene Auf-

forderung zur Pass- oder Passersatzbeschaffung stellt noch keine ver-

gleichbar konkrete Vorbereitungsmaßnahme (Nr. 4) zur Abschiebung 

dar. Dagegen ist beispielsweise als vergleichbar konkrete Maßnahme 

zu bewerten, wenn vor Antragstellung ein Termin zur Vorstellung bei der 

Botschaft oder von dieser bei dazu bestellten offiziellen Vertretern des 

Herkunftsstaates des Ausländers zur Vorbereitung der Rückführung ver-

einbart wurde, auch wenn der Termin selbst erst in einem angemesse-

nen Zeitraum nach Antragstellung angesetzt ist. Vergleichbar konkrete 

Vorbereitungshandlungen zur Abschiebung des Ausländers sind auch 

gegeben, wenn die Abschiebung des vollziehbar ausreisepflichtigen 

Ausländers bereits konkret vorbereitet wird und hierfür die Beantragung 

eines Pass(ersatz)papiers erfolgt. Weitere konkrete Vorbereitungsmaß-

nahmen sind beispielsweise ein Antrag auf Anordnung der Sicherungs-

haft (§ 62 Abs. 3 AufenthG) oder des Ausreisegewahrsams (§ 62b       

AufenthG) sowie die Ankündigung des Widerrufs einer Duldung nach § 

60a Abs. 5 Satz 4 AufenthG.  

 

Eine konkrete Maßnahme zur Aufenthaltsbeendigung liegt auch vor, 

wenn ein Verfahren zur Bestimmung des zuständigen Mitgliedstaats 

nach Artikel 20 Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 604/2013 eingeleitet 

wurde (Nr. 5). Dies ist der Fall, sobald in Deutschland erstmals ein An-

trag auf internationalen Schutz gestellt wurde. Kommt das daran an-

schließende Verfahren zur Prüfung der Zuständigkeit zum Ergebnis, 

dass Deutschland der für die Durchführung des Asylverfahrens zustän-

dige Mitgliedstaat ist, erhält der Ausländer eine Aufenthaltsgestattung 

und unterliegt nicht mehr dem Anwendungsbereich der Ausbildungsdul-

dung.  

 

Sobald die Ausreisepflicht eines Ausländers vollziehbar wird und keine 

Gründe für einen weiteren Verbleib des Ausländers im Bundesgebiet 
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vorliegen, hat die Ausländerbehörde grundsätzlich konkrete Maßnah-

men zur Vorbereitung der Aufenthaltsbeendigung unverzüglich in die 

Wege zu leiten und stets konsequent weiter zu betreiben (bzgl. Vorrang 

der Aufenthaltsbeendigung s. dazu Nr. 5.3).  

 

Im Übrigen s. Nr. 5.4.3. 

 

5.4.1.3 Ausnahme: Atypischer Sachverhalt 

Eine Ausnahme des gebundenen Ermessens des § 60a Abs. 5b Satz 1 

AufenthG gilt im Falle eines atypischen Sachverhalts.  

 

Dabei bedarf es stets einer umfassenden Gesamtschau des Einzelfalles 

sowie einer entsprechenden Begründung. Ein Indiz für einen atypischen 

Fall kann sein, wenn gegen den Ausländer eine Ausweisungsverfügung 

oder Abschiebungsanordnung nach § 58a AufenthG besteht. Straffällig-

keit im Bundesgebiet kann unter Umständen ebenfalls ein Indiz für das 

Vorliegen eines atypischen Sachverhalts sein, wobei hierbei insbeson-

dere die Art und Schwere des Delikts bzw. der Delikte (gegebenenfalls 

Sozialschädlichkeit), die Höhe der strafrechtlichen Verurteilung(en) oder 

die Häufigkeit der Begehung von Straftaten sowie die Rückfallgeschwin-

digkeit von Relevanz sein können. Der Gesetzgeber hat an verschiede-

nen Stellen des Aufenthaltsgesetzes zum Ausdruck gebracht, dass Aus-

länder, gegen die eine Ausweisungsverfügung oder eine Abschiebungs-

anordnung nach § 58a AufenthG besteht oder die wegen einer Straftat 

zu einer gewissen Strafhöhe verurteilt wurden, nicht von Bleiberechtsre-

gelungen oder Regelungen, die in einem Bleiberecht münden, profitie-

ren sollen. Im Einzelfall kann es – darüber hinausgehend – geboten 

sein, bereits das Entstehen jeglichen Anscheins einer irgendwie gearte-

ten Aufenthaltsverfestigung zu verhindern, jeglicher Verfestigung des 

Aufenthalts des ausländischen Straftäters entgegenzuwirken und die 

Aufenthaltsbeendigung konsequent zu betreiben bzw. daran festzuhal-

ten. Die Erteilung einer Beschäftigungserlaubnis im Rahmen des gebun-

denen Ermessens und eine damit verbundene Integration in den Ar-

beitsmarkt kann hier in Anbetracht des vorrangigen Ziels der Aufent-

haltsbeendigung zu Wertungswidersprüchen führen. Die pauschale An-
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nahme eines atypischen Falles bei Überschreiten der bekannten Straf-

barkeitsgrenzen von 50 bzw. 90 Tagessätzen wird dem jedoch nicht ge-

recht. Vielmehr bedarf es – wie eingangs dargestellt – einer umfassen-

den Gesamtschau und einer entsprechenden Begründung.          

 

Bei Vorliegen eines atypischen Falles hat die Ausländerbehörde nach 

pflichtgemäßen Ermessen zu entscheiden, wobei die Ermessensaus-

übung regelmäßig in der Ablehnung des Antrags auf Erteilung einer Be-

schäftigungserlaubnis resultieren wird.  

 

Im Übrigen s. Nr. 5.4.3. 

 

5.4.2 Sonderregelung: Erteilung einer Beschäftigungserlaubnis bei Wohnsitz-

nahmeverpflichtung in einer Aufnahmeeinrichtung nach § 4a Abs. 4    

AufenthG i. V. m. § 61 Abs. 1 Satz 2, 2. HS AsylG  

Geduldeten, die zur Wohnsitznahme in einer Aufnahmeeinrichtung ver-

pflichtet sind, soll nach sechs Monaten des Besitzes einer Duldung eine 

Beschäftigungserlaubnis erteilt werden. Die Erteilung steht gemäß § 4a 

Abs. 4 AufenthG i. V. m. § 61 Abs. 1 Satz 2, 2. HS AsylG auch insoweit 

im gebundenen Ermessen der Ausländerbehörde. Ausnahmen hiervon 

gelten – wie bei § 4a Abs. 4 i. V. m. § 60a Abs. 5b AufenthG – im Falle 

konkreter Maßnahmen zur Aufenthaltsbeendigung (s. 5.4.1.2) oder bei 

Vorliegen eines atypischen Sachverhalts (s. 5.4.1.3).  

 

Im Übrigen s. Nr. 5.4.3. 

 

5.4.3 Im Übrigen: Erteilung einer Beschäftigungserlaubnis nach §§ 4a Abs. 4, 

42 Abs. 2 Nr. 4 AufenthG i. V. m. §§ 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3, 32 BeschV 

im Ermessen der Ausländerbehörde 

Nach §§ 4a Abs. 4, 42 Abs. 2 Nr. 4 AufenthG i. V. m. §§ 1 Abs. 1 Satz 2 

Nr. 3, 32 BeschV kann die Ausländerbehörde einem Geduldeten eine 

Beschäftigungserlaubnis im Übrigen im pflichtgemäßen Ermessen ertei-

len (bisherige Rechtslage, vgl. hierzu z. B. VGH München Beschl. v. 

29.10.2020 – 10 CE 20.2240, OVG Lüneburg, Beschl. v. 21.08.2023 – 

13 ME 102/23). Im Hinblick auf deren Anwendbarkeit gilt:  

 

https://beckportal.bybn.de/Bcid/Y-300-Z-BECKRS-B-2020-N-30373
https://beckportal.bybn.de/Bcid/Y-300-Z-BECKRS-B-2020-N-30373
https://beckportal.bybn.de/Bcid/Y-300-Z-BECKRS-B-2023-N-21489
https://beckportal.bybn.de/Bcid/Y-300-Z-BECKRS-B-2023-N-21489
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Im Falle der Wohnsitznahmeverpflichtung in einer Aufnahmeeinrichtung 

wird die Regelung nach §§ 4a Abs. 4, 42 Abs. 2 Nr. 4 AufenthG i. V. m. 

§§ 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3, 32 BeschV grundsätzlich durch die Regelung 

nach § 4a Abs. 4 i. V. m. 61 Abs. 1 Satz 2, 2. HS (s. Nr. 5.4.2) im Wege 

der Spezialität verdrängt.  

 

Wird einem Geduldeten eine Beschäftigungserlaubnis im Rahmen des 

gebundenen Ermessens nach § 4a Abs. 4 i. V. m. § 60a Abs. 5b Auf-

enthG erteilt (s. Nr. 5.4.1.1), spielt die Regelung nach § 4a Abs. 4, 42 

Abs. 2 Nr. 4 AufenthG i. V. m. §1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3, 32 BeschV eben-

falls keine Rolle.  

 

Ein Anwendungsbereich für die Regelung nach § 4a Abs. 4, 42 Abs. 2 

Nr. 4 AufenthG i. V. m. §1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3, 32 BeschV verbleibt je-

doch, falls die Soll-Regelungen des § 61 Abs. 1 Satz 2, 2. HS AsylG      

oder des § 60a Abs. 5b Satz 1 AufenthG wegen des Bevorstehens kon-

kreter Maßnahmen zur Aufenthaltsbeendigung (Ausschlussgrund, s. Nr. 

5.4.2 bzw. Nr. 5.4.1.2) nicht gelten. Das Vorliegen eines derartigen Aus-

schlussgrundes weist jedoch auf erhebliche migrationspolitische As-

pekte hin, die gegen die Erteilung einer Beschäftigungserlaubnis spre-

chen, so dass es insoweit sachgerecht ist, die Ermessenentscheidung 

im Rahmen von § 4a Abs. 4, 42 Abs. 2 Nr. 4 AufenthG i. V. m. §1 Abs. 1 

Satz 2 Nr. 3, 32 BeschV darauf zu beschränken, ob gewichtige Um-

stände vorliegen, die für die Erteilung einer Beschäftigungserlaubnis 

sprechen und insoweit die obigen migrationspolitischen Aspekte über-

wiegen.    

 

Ein weiterer Anwendungsbereich für § 4a Abs. 4, 42 Abs. 2 Nr. 4        

AufenthG i. V. m. §1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3, 32 BeschV verbleibt an sich im 

Falle eines atypischen Sachverhalts bei § 61 Abs. 1 Satz 2, 2. HS AsylG 

oder § 60a Abs. 5b Satz 1 AufenthG und einer Ablehnung des Antrags 

auf Erteilung einer Beschäftigungserlaubnis (s. Nr. 5.4.3 bzw. 5.4.1.3). 

Hier bedarf es neben der Ausübung pflichtgemäßen Ermessens im Rah-

men von § 61 Abs. 1 Satz 2, 2. HS AsylG oder § 60a Abs. 5b Satz 1 

AufenthG einer zusätzlichen Ermessensausübung im Rahmen von 

§§ 4a Abs. 4, 42 Abs. 2 Nr. 4 AufenthG i. V. m. §1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3, 
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32 BeschV, wobei die (migrationspolitischen) Gründe, die zur Begrün-

dung des atypischen Falles herangezogen werden, regelmäßig gegen 

die Erteilung einer Beschäftigungserlaubnis im Rahmen von § 4a 

Abs. 4, 42 Abs. 2 Nr. 4 AufenthG i. V. m. §1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3, 32 Be-

schV sprechen werden. Auch insoweit ist es sachgerecht, die Ermes-

sensentscheidung auf diese gegebenenfalls überwiegende, positive As-

pekte zu beschränken.  

 

5.4.4 Erneute Erteilung einer Beschäftigungserlaubnis 

Da die Beschäftigungserlaubnis an die jeweilige Duldung geknüpft ist (s. 

Nr. 5.4), mit Ablauf oder anderweitigem Erlöschen der Duldung (z.B. 

auflösende Bedingung, Rücknahme, Widerruf) stets von Neuem über 

die Verlängerung bzw. Neuerteilung der Duldung sowie der Beschäfti-

gungserlaubnis zu entscheiden ist, können spätere Sachverhaltsände-

rungen (zwischenzeitliche Einleitung konkreter Maßnahmen zur Aufent-

haltsbeendigung, Tatsachen, die zu einem atypischen Fall bei der An-

wendung des § 60a Abs. 5b Satz 1 AufenthG führen, etc.) entsprechend 

berücksichtigt werden.      

 

5.5 Berufsausbildung von Geduldeten bzw. ausreisepflichtigen Aus-

ländern 

Die Aufenthaltserlaubnis zur Berufsausbildung für ausreisepflichtige 

Ausländer nach § 16g AufenthG steht parallel neben der Ausbildungs-

duldung nach § 60c AufenthG, wobei die Voraussetzungen vielfach de-

ckungsgleich sind.  

 

Der Gesetzgeber geht dabei im Grundsatz von der Erteilung einer Auf-

enthaltserlaubnis nach § 16g AufenthG aus. Werden die allgemeinen Ti-

telerteilungsvoraussetzungen nach § 5 AufenthG – wie die Passpflicht 

(s. Nr. 5.5.1.2.1.4 mit der Ausnahmeregelung nach § 16g Abs. 10 Satz 3 

AufenthG bei § 16g Abs. 6 AufenthG – erforderliche und zumutbare 

Maßnahmen zur Identitätsklärung ergriffen) und insbesondere die Le-

bensunterhaltssicherung (s. Nr. 5.5.1.2.1.1) – nicht erfüllt, ist die Ertei-

lung einer Ausbildungsduldung nach § 60c AufenthG vorgesehen.  
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5.5.1 Aufenthaltserlaubnis zur Berufsausbildung für ausreisepflichtige Auslän-

der nach § 16g AufenthG 

 

Die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach § 16g AufenthG setzt vo-

raus, dass sowohl die speziellen Titelerteilungsvoraussetzungen des      

§ 16g AufenthG (s. Nr. 5.5.1.1) als auch die allgemeinen Titelerteilungs-

voraussetzungen des § 5 AufenthG (s. Nr. 5.5.1.2) erfüllt werden.  

 

5.5.1.1 Spezielle Titelerteilungsvoraussetzungen nach § 16g AufenthG 

 

5.5.1.1.1 Qualifizierte Berufsausbildung in einem staatlich anerkannten oder ver-

gleichbar geregelten Ausbildungsberuf in Deutschland oder Assistenz- 

oder Helferausbildung in einem solchen gemäß § 16g Abs. 1 Satz 1 Auf-

enthG 

 

§ 16g Abs. 1 Satz 1 AufenthG differenziert zwischen Ausländern, die be-

reits während des Asylverfahrens erlaubt eine Berufsausbildung aufge-

nommen haben und diese nach Ablehnung des Asylantrags fortsetzen 

wollen (Nr. 1) und Ausländern, die erst im Status der Duldung nach 

§ 60a AufenthG eine Berufsausbildung aufnehmen (Nr. 2). Nach § 16g 

Abs. 2 AufenthG knüpfen daran teils unterschiedliche Erteilungsvoraus-

setzungen an (s. Nr. 5.5.1.1.3). 

 

Erste Voraussetzung ist, dass der Ausländer eine qualifizierte Berufs-

ausbildung in einem staatlich anerkannten oder vergleichbar geregelten 

Ausbildungsberuf oder in einem staatlich anerkannten oder vergleichbar 

geregelten Assistenz- und Helferberuf in Deutschland als Geduldeter 

aufnimmt oder bereits während des Asylverfahrens aufgenommen hat.  

 

Die qualifizierte Berufsausbildung i. S. d. Aufenthaltsgesetzes und der 

auf ihrer Basis erlassenen Verordnungen wird in § 2 Abs. 12a AufenthG 

definiert (siehe hierzu auch überarbeitete Anwendungshinweise des BMI 

zum Fachkräfteeinwanderungsgesetz, Nr. 2.12a.0 ff). Grundsätzlich ist 

auch aufgrund der zeitlichen Vorgaben in den Ausbildungsordnungen 

oder landesrechtlichen Bestimmungen für die Dauer der Berufsausbil-

dung eine Berufsausbildung in Vollzeit zu fordern. Ausnahmen können 

https://www.stmi.bybn.de/auslaender-asylrecht/besondere-themenbereiche/index.php?tag=stmi_f.Fachkr%C3%A4fteeinwanderungsgesetz
https://www.stmi.bybn.de/auslaender-asylrecht/besondere-themenbereiche/index.php?tag=stmi_f.Fachkr%C3%A4fteeinwanderungsgesetz
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in Betracht kommen, zum Beispiel bei Alleinerziehenden mit schulpflich-

tigen Kindern. Auch bei einer Berufsausbildung in Teilzeit gelten die 

Maßgaben zum Nachweis der Lebensunterhaltssicherung (s. Nr. 

5.5.1.2.1.1) unverändert. Eine Berufsausbildung in Teilzeit allein aus 

dem Grund, neben der Berufsausbildung eine den Lebensunterhalt si-

chernde Erwerbstätigkeit auszuüben, genügt den Anforderungen hinge-

gen nicht. 

  

Zur Klärung der Frage, ob es sich bei der angestrebten Berufsausbil-

dung um eine Assistenz- oder Helferausbildungen im Sinne von § 16g 

Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Buchstabe b) AufenthG handelt, kann auf das vom 

Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) herausgegebene Verzeichnis 

der anerkannten Ausbildungsberufe zurückgegriffen werden, dort unter 

"2.2.2 Landesrechtlich geregelte Berufe im Gesundheits- und Sozialwe-

sen sowie sozialpflegerische und sozialpädagogische Berufe" (im Ver-

zeichnis von 2023, Seite 224 ff.). Zu den darin verzeichneten Berufen ist 

in der rechten Spalte die Dauer der Ausbildung angegeben. Assistenz- 

und Helferausbildungen sind dann Ausbildungen im Sinne von § 16g 

Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Buchstabe b) AufenthG, wenn die Ausbildungsdauer 

(in Vollzeit) weniger als 24 Monate beträgt. Im Wesentlichen handelt es 

sich dabei um Berufe im Bereich der Alten- und Krankenpflege. Das 

Verzeichnis wird jährlich aktualisiert und ist im Internet verfügbar:  

 

https://www.bibb.de/verzeichnis-ausbildungsberufe  

 

Soweit eine Assistenz- oder Helferausbildung mit einer Ausbildungs-

dauer von unter 24 Monaten angestrebt wird, die nicht in dem Verzeich-

nis aufgeführt ist, ist vom Antragsteller ein Nachweis zu erbringen, dass 

es sich hierbei um eine staatlich anerkannte oder vergleichbar geregelte 

Assistenz- oder Helferausbildung handelt. In Zweifelsfällen kann auch 

die nach Landesrecht zuständige Stelle kontaktiert werden. Dies gilt ins-

besondere auch für die Frage, ob es sich bei der anschließenden qualifi-

zierten Berufsausbildung, für die eine Ausbildungsplatzzusage gegeben 

wurde, um eine an die Assistenz- oder Helferausbildung anschlussfä-

hige qualifizierte Berufsausbildung handelt.  

 

https://www.bibb.de/verzeichnis-ausbildungsberufe
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Betriebliche Berufsausbildungen bedürfen eines Berufsausbildungsver-

trages, der die Voraussetzungen nach dem Berufsbildungsgesetz 

(BBiG) oder der Handwerksordnung (HWO) erfüllen muss und von der 

zuständigen Stelle im Verzeichnis der Berufsausbildungsverhältnisse 

eingetragen wird.  

 

Soweit es sich bei der Berufsausbildung um eine Ausbildung in einem 

staatlich anerkannten oder vergleichbar geregelten Assistenz- und Hel-

ferberuf handelt, ist darüber hinaus Voraussetzung, dass daran eine 

qualifizierte Berufsausbildung in einem Engpassberuf anschlussfähig ist 

und hierfür bereits eine Ausbildungszusage des Ausbildungsbetriebs  

oder der Bildungseinrichtung vorliegt. Diese Forderung gilt uneinge-

schränkt fort, auch wenn mit § 22a BeschV inzwischen eine Regelung 

zur Beschäftigung von Pflegehilfskräften geschaffen wurde. Hintergrund 

der Aufenthaltserlaubnis nach § 16g AufenthG ist, dass Personen, die 

zuvor keine langfristige Aufenthaltsperspektive hatten, nur als Fach-

kräfte mit qualifizierter Berufsausbildung in den Arbeitsmarkt integriert 

werden sollen.  

 

Die in Betracht kommenden Engpassberufe werden von der BA be-

kanntgegeben. Dies sind Berufe, für die die die BA in ihrer jährlichen 

Fachkräfteengpassanalyse (aktueller Bericht abrufbar unter: https://sta-

tistik.arbeitsagentur.de/DE/Navigation/Footer/Top-Produkte/Fachkraef-

teengpassanalyse-Nav.html) einen Fachkräftemangel für Deutschland 

insgesamt oder auch nur für Bayern festgestellt hat. Die in Betracht 

kommenden Engpassberufe werden von der BA bekanntgegeben. Die 

Aufenthaltserlaubnis nach § 16g AufenthG wird für die im Ausbildungs-

vertrag bestimmte Dauer der Ausbildung in dem Assistenz- und Helfer-

beruf erteilt. Liegen die Erteilungsvoraussetzungen im Hinblick auf die 

sich anschließende qualifizierte Berufsausbildung entsprechend § 16g 

Abs. 3 Satz 3 AufenthG vor, ist die Aufenthaltserlaubnis zur Berufsaus-

bildung nach § 16g AufenthG nach erfolgreichem Abschluss der Ausbil-

dung in dem Assistenz- und Helferberuf um den sich nach § 16g Abs. 3 

Satz 4 AufenthG ergebenden Zeitraum zu verlängern.  

 

https://statistik.arbeitsagentur.de/DE/Navigation/Footer/Top-Produkte/Fachkraefteengpassanalyse-Nav.html
https://statistik.arbeitsagentur.de/DE/Navigation/Footer/Top-Produkte/Fachkraefteengpassanalyse-Nav.html
https://statistik.arbeitsagentur.de/DE/Navigation/Footer/Top-Produkte/Fachkraefteengpassanalyse-Nav.html
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Ein Wegfall der Anschlussausbildungszusage führt nicht zum Erlöschen 

der Aufenthaltserlaubnis zur Berufsausbildung für die Ausbildung im As-

sistenz- und Helferberuf, da diese Ausbildung nicht vorzeitig beendet o-

der abgebrochen wurde. In entsprechender Anwendung der Regelung 

im Fall eines Abbruchs der Ausbildung (vgl. § 16g Abs. 5 Satz 1 Auf-

enthG, s. Nr. 5.5.1.5) ist dem Ausländer nach Abschluss der Assistenz- 

oder Helferausbildung Gelegenheit zu geben, einen anderen Ausbil-

dungsplatz für eine qualifizierte Berufsausbildung zu suchen und zu die-

sem Zweck die Aufenthaltserlaubnis einmalig um sechs Monate zu ver-

längern. 

 

Da die Ausländerbehörden regelmäßig nicht die Vertragsinhalte des Be-

rufsausbildungsvertrags auf formelle und rechtliche Richtigkeit prüfen 

können (z. B. ob der im Berufsausbildungsvertrag genannte Betrieb zu 

Berufsausbildungen i. S. d. BBiG befähigt ist), kann das Vorliegen eines 

gültigen Ausbildungsvertrages zuverlässig nur dadurch belegt werden, 

dass ein Nachweis über den Eintrag in das Verzeichnis der Berufsaus-

bildungsverhältnisse (z. B. Lehrlingsrolle) vorgelegt wird (vgl. zu den in-

haltsgleichen Voraussetzungen der Ausbildungsduldung: BT-Drs. 

18/9090, S. 25 f.). Diese Vorlagepflicht obliegt dem Antragsteller. Aus-

reichend ist, wenn der Ausländer den von beiden Vertragsparteien un-

terzeichneten Berufsausbildungsvertrag sowie die Bestätigung der zu-

ständigen Stelle (z. B. Handwerkskammer) über die Eintragung oder 

den Antrag auf Eintragung vorweist (s. Nr. 5.5.1.3). Lag bei Erteilung der 

Aufenthaltserlaubnis lediglich der Antrag auf Eintragung in die Lehrlings-

rolle vor, ist der Nachweis über die Eintragung zeitnah nachzureichen. 

Nicht erforderlich ist die Vorlage einer Bestätigung über die Anmeldung 

zur Berufsschule, da ein Besuch der Berufsschule ohnehin parallel zur 

Ausbildung im Ausbildungsbetrieb erfolgt.  

 

Allerdings ist es möglich, dass Ausbildungsbetriebe nicht bereit sind, ei-

nen verbindlichen Ausbildungsvertrag mit dem Ausländer abzuschlie-

ßen, solange die Erteilung der Aufenthaltserlaubnis nach § 16g           

AufenthG nicht sicher ist, der Ausbildungsbetrieb insoweit also noch 

keine Rechtssicherheit hat. Um eine Pattsituation zu vermeiden, kann 

Zug um Zug wie folgt vorgegangen werden:  

https://dserver.bundestag.de/btd/18/090/1809090.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/18/090/1809090.pdf
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• Will ein Betrieb einem vollziehbar ausreisepflichtigen Ausländer ei-

nen Ausbildungsplatz zur Verfügung stellen, gibt er eine entspre-

chende schriftliche Erklärung gegenüber der zuständigen Auslän-

derbehörde ab und übersendet zugleich einen prüffähigen Entwurf 

des konkret abzuschließenden Berufsausbildungsvertrages.  

• Handelt es sich um eine Berufsausbildung im Sinne von § 16g Abs. 

1 AufenthG und liegen auch die sonstigen Voraussetzungen nach    

§ 16g AufenthG vor, erteilt die Ausländerbehörde dem Ausbildungs-

betrieb (und gegebenenfalls dem Ausländer) schriftlich eine Zusi-

cherung, wonach sie die Aufenthaltserlaubnis nach § 16g AufenthG 

erteilen wird, sobald der von der zuständigen Stelle geprüfte Berufs-

ausbildungsvertrag vorliegt und sich der entscheidungserhebliche 

Sachverhalt bis zu diesem Zeitpunkt nicht zu Ungunsten des Aus-

länders verändert hat (z.B. wegen Straftatenbegehung).  

• Die Aufenthaltserlaubnis nach § 16g AufenthG kann erst dann tat-

sächlich erteilt werden, wenn der Ausländer den von beiden Ver-

tragsparteien unterzeichneten Ausbildungsvertrag im Original vor-

legt. Zur Eintragung in das jeweilige Verzeichnis der Berufsausbil-

dungsverhältnisse siehe oben.  

 

Neben qualifizierten betrieblichen Berufsausbildungen, die als duale Be-

rufsausbildungen durchgeführt werden, fallen auch qualifizierte Berufs-

ausbildungen an Berufsfachschulen oder Fachschulen in den Anwen-

dungsbereich dieser Regelung. In diesen Fällen ist der Vertrag mit oder 

die Aufnahmezusage/Anmeldebestätigung der jeweiligen Bildungsein-

richtung mit Bezeichnung des konkreten Ausbildungsberufes vorzule-

gen. Die Anmeldung allein ist nicht ausreichend.  

 

Auch im Zusammenhang mit dualen Studiengängen ist der Anwen-

dungsbereich der Aufenthaltserlaubnis nach § 16g AufenthG eröffnet, 

wenn – unter zeitlicher und inhaltlicher Verzahnung von Studien- und 

Ausbildungsphasen – parallel ein Studium und eine Berufsausbildung 

absolviert werden und die Absolventen den jeweiligen Hochschulab-

schluss sowie einen anerkannten Berufsabschluss nach dem BBiG oder 

der HWO erwerben. Die Aufenthaltserlaubnis nach § 16g AufenthG wird 

jedoch nur bis zum Ende der betrieblichen Berufsausbildung, nicht für 
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die Zeit des Studiums erteilt. Die Angaben können dem für den konkre-

ten dualen Studiengang vorgesehenen Zeitmodell entnommen werden. 

Sofern nach Abschluss der Berufsausbildung ein der beruflichen Qualifi-

kation entsprechendes Arbeitsverhältnis besteht, ist unter den Voraus-

setzungen von § 16g Abs. 8 AufenthG (s. Nr. 5.5.1.8) eine Aufenthalts-

erlaubnis zu erteilen. In den Fallgestaltungen, in denen das Ende der 

betrieblichen Berufsausbildung nicht mit dem Abschluss der Studien-

phase zusammenfällt, kommt bei Vorliegen der Voraussetzungen ein 

Anschlussaufenthalt nach § 16b AufenthG in Betracht. Im Übrigen kann 

in den Fällen, in denen keine Aufenthaltserlaubnis nach § 16g Abs. 8 

AufenthG erteilt wurde, während der Zeit der Arbeitsplatzsuche nach 

§ 16g Abs. 5 Satz 2 AufenthG das Studium nicht abgeschlossen und 

eine Aufenthaltserlaubnis nach § 16b AufenthG nicht erteilt wurde, eine 

Duldung nach § 60a Abs. 2 Satz 3 AufenthG insbesondere dann erteilt 

werden, wenn aufgrund der bisherigen Studienleistungen ein erfolgrei-

cher Abschluss in absehbarer Zeit zu erwarten ist. 

 

Einstiegsqualifizierungen und andere Qualifizierungsmaßnahmen, die 

die Ausländer erst an eine Berufsausbildung heranführen oder sie dazu 

befähigen bzw. die erforderliche Ausbildungsreife herstellen, sind keine 

Berufsausbildungen im Sinne von § 16g AufenthG. Dies gilt auch dann, 

wenn diese auf eine anschließende, die Voraussetzungen des § 16g 

AufenthG erfüllende Ausbildung angerechnet werden können. Ebenfalls 

keine Berufsausbildung im Sinne von § 16g AufenthG stellen schulische 

Maßnahmen (allgemeinbildende Schulabschlüsse, allgemeine Sprach-

kurse und Maßnahmen der berufsbezogenen Deutschsprachförderung) 

sowie jede Form von praktischen Tätigkeiten dar, die gegebenenfalls 

auch auf eine Berufsausbildung vorbereiten können. Allerdings kommt 

die Erteilung einer Ermessensduldung nach § 60a Abs. 2 Satz 3        

AufenthG aus dringenden humanitären oder persönlichen Gründen bei 

berufsvorbereitenden Maßnahmen in Betracht, sofern ein Ausbildungs-

vertrag für eine anschließende qualifizierte Berufsausbildung zuverläs-

sig belegt ist oder der regelhafte Übergang aus der Qualifizierungsmaß-

nahme in qualifizierte Berufsausbildung nachgewiesen werden kann. 

Dies gilt insbesondere für das sog. Berufsgrundschuljahr, das bei den 
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Ausbildungen zum Landwirt, Hauswirtschafter, Schreiner und Zimmerer 

verpflichtend vorgegeben ist.  

 

5.5.1.1.2 Offensichtlicher Missbrauch nach § 16g Abs. 1 Satz 2 AufenthG 

§ 16g Abs. 1 Satz 2 AufenthG räumt den Ausländerbehörden die Mög-

lichkeit ein, in Fällen offensichtlichen Missbrauchs die Aufenthaltserlaub-

nis nach § 16g Abs. 1 AufenthG zu versagen.  

 

Soweit ein Ausländer bereits in seinem Heimatland eine Berufsausbil-

dung abgeschlossen oder in einem Beruf auch ohne formale Qualifika-

tion Berufserfahrungen gesammelt hat, steht dies der Erteilung einer 

Aufenthaltserlaubnis nach § 16g AufenthG nicht grundsätzlich im Sinne 

des § 16g Abs. 1 Satz 2 AufenthG entgegen (zur insoweit inhaltsglei-

chen Ausbildungsduldung vgl. BVerwG, Beschl. vom 11.08.2020 – 1 C 

18.19). Auch in diesen Fällen besteht grundsätzlich ein Anspruch auf die 

Erteilung der Aufenthaltserlaubnis nach § 16g AufenthG, insbesondere 

wenn eine weitere selbstständige Ausbildung angestrebt wird, die eine 

berufliche Qualifikation außerhalb des bisherigen Ausbildungsbereichs 

oder über die bisherige berufliche Tätigkeit hinaus vermittelt (Zweitaus-

bildung). 

 

Ein offensichtlicher Missbrauch ergibt sich nicht bereits daraus, dass ein 

Bleiberecht im Hinblick auf die Regelungen zur regulären Einwanderung 

generelle einwanderungspolitische Fragen aufwirft bzw. systematische 

Brüche und Widersprüche beinhaltet. Ein offensichtlicher Missbrauch 

kommt jedoch in Betracht, wenn die Einreise mit dem Ziel einer Ausbil-

dung unter Verstoß gegen Visumsvorschriften und ohne Asylzusam-

menhang erfolgt ist. Asylanträge, zu denen das BAMF ein Asylverfahren 

durchführt und in der Sache entscheidet, weisen regelmäßig einen Asyl-

zusammenhang auf.  

 

Eine Missbrauchskonstellation ist insbesondere bei Ausbildungsverhält-

nissen gegeben, die nur zum Schein abgeschlossen werden. Schein-

ausbildungsverhältnisse liegen z. B. in Fällen vor, bei denen von vorn-

herein offensichtlich ausgeschlossen ist, dass die Ausbildung zum Er-

https://beckportal.bybn.de/Bcid/Y-300-Z-BECKRS-B-2020-N-21705
https://beckportal.bybn.de/Bcid/Y-300-Z-BECKRS-B-2020-N-21705
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folg geführt werden kann. Ein Indiz dafür sind nicht vorhandene deut-

sche Sprachkenntnisse, wenn die Ausbildung auf Deutsch erfolgen 

muss.  

 

Ein Indiz für Missbrauchskonstellationen können auch wiederholte Ab-

brüche von Berufsausbildungen sein, wenn der Abbruch jeweils vom 

Ausländer zu verantworten war. Gegen einen offensichtlichen Miss-

brauch spricht jedoch, wenn jeweils nachvollziehbare Gründe für den 

Wechsel der Berufsausbildung vorliegen und erwartet werden kann, 

dass die neue Berufsausbildung erfolgreich abgeschlossen werden wird, 

wobei die Anforderungen an die Begründung mit jedem vom Ausländer 

zu verantwortenden Abbruch ansteigen. 

 

5.5.1.1.3 Spezielle Ausschlussgründe nach § 16g Abs. 2 AufenthG  

Die speziellen Ausschlussgründe nach § 16g Abs. 2 AufenthG stehen 

der Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis entgegen. Dies sind:  

 

5.5.1.1.3.1 § 16g Abs. 2 Nr. 1 AufenthG: Vorliegen eines Ausschlussgrundes nach 

§ 60a Abs. 6 AufenthG 

§ 16g Abs. 2 Nr. 1 AufenthG verweist auf die Ausschlussgründe, die zu 

einem Erwerbstätigkeitsverbot nach § 60a Abs. 6 AufenthG (s. Nr. 5.2.3) 

führen. Liegen diese Gründe vor, so ist die Aufenthaltserlaubnis zwin-

gend abzulehnen.  

 

5.5.1.1.3.2 § 16g Abs. 2 Nr. 2 AufenthG: Dreimonatiger Besitz einer Duldung 

§ 16g Abs. 2 Nr. 2 AufenthG fordert in Fällen, in denen die Berufsausbil-

dung erst nach Ablehnung des Asylantrags aufgenommen werden soll,  

dass der Ausländer zum Zeitpunkt der Beantragung der Aufenthaltser-

laubnis nach § 16g AufenthG bereits seit mindestens drei Monaten im 

Besitz einer Duldung nach § 60a AufenthG sein muss. Eine lediglich 

faktische Tolerierung des Aufenthalts dadurch, dass keine Maßnahmen 

der Aufenthaltsbeendigung eingeleitet werden, ist vor dem Hintergrund 

der Formulierung „im Besitz einer Duldung“ nicht ausreichend.  
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Hat der Ausländer Anspruch auf eine Duldung, weil die Abschiebung im 

Sinne von § 60a Abs. 2 Satz 1 AufenthG aus tatsächlichen oder rechtli-

chen Gründen unmöglich ist, ist die Ausländerbehörde allerdings ver-

pflichtet, dem Ausländer eine Duldung von Amts wegen zu erteilen. Ein 

pflichtwidriges Unterlassen kann dem Ausländer nicht zum Nachteil ge-

reichen. Der Zeitraum nach § 16g Abs. 2 Nr. 2 AufenthG gibt den Aus-

länderbehörden Gelegenheit, unverzüglich Maßnahmen zur Aufenthalts-

beendigung zu ergreifen.  

 

Zeiten im Besitz einer Duldung mit dem Zusatz nach § 60b AufenthG 

werden nicht als Vorduldungszeit angerechnet (§ 60b Abs. 5 Satz 1    

AufenthG) 

 

5.5.1.1.3.3 § 16g Abs. 2 Nr. 3 AufenthG: Fristgerechte Identitätsklärung 

Nach § 16g Abs. 2 Nr. 3 AufenthG ist die Erteilung einer Aufenthaltser-

laubnis nach § 16g AufenthG ausgeschlossen, wenn die Identität des 

Ausländers nicht fristgerecht geklärt ist. Im Rahmen eines abgestuften 

Verfahrens wird in den Buchstaben a) bis c) festgelegt, bis zu welchem 

Zeitpunkt in Abhängigkeit vom Einreisezeitpunkt die Identität geklärt 

sein muss bzw. der Ausländer alle erforderlichen und ihm zumutbaren 

Maßnahmen für die Identitätsklärung ergriffen haben muss.  

 

§ 16g Abs. 2 Nr. 3 AufenthG ist im Unterschied zu § 5 Abs. 1 Nr. 1a    

AufenthG nicht als Regelvoraussetzung ausgestaltet. Greift der Aus-

schlussgrund ein, kann die Aufenthaltserlaubnis nicht erteilt werden, es 

sei denn, der Ausländer hat die erforderlichen und ihm zumutbaren 

Maßnahmen für die Identitätsklärung ergriffen (s. Nr. 5.5.1.6).  

 

Bezüglich der Geeignetheit verschiedener (Identitäts-)Dokumente zum 

Zwecke der Identitätsklärung und deren Rangfolge (sog. Stufenmodell) 

wird auf die im IMS vom 22.09.2021 (Az. F2-2082-4-171-15) formulier-

ten Grundsätze sowie auf die länderspezifischen Informationen im 

Extranet des LfAR (Passwort erforderlich) verwiesen. Soweit diese 

Frage durch die Ausländerbehörde nicht selbst hinreichend beantwortet 

werden kann, ist das LfAR zu beteiligen. 

 

https://www.stmi.bybn.de/mam/auslaender-asylrecht/ims/2021-09-22_ims_hinweise_identitaetsklaerung_5_aufenthg.msg
https://lfar.cloud.bayern.de/index.php/s/vTi2Sii3Jz9ypMn
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Darüber hinaus wird in den Buchstaben a) bis c) festgelegt, bis wann die 

Identität geklärt sein muss. Maßgeblich ist hierbei das Datum der Ein-

reise, wie es dem AZR zu entnehmen ist. Wenn dem AZR dieses Datum 

nicht zu entnehmen ist, gilt bei Asylsuchenden das Datum im Ankunfts-

nachweis. Liegt auch dieses nicht vor, gilt das Datum des Asylgesuchs, 

ansonsten das Datum des Asylantrags.  

 

In den Fällen, in denen der Ausländer in den durch die Nr. 3 gesetzten 

Fristen alle erforderlichen und ihm zumutbaren Maßnahmen zur Identi-

tätsklärung unternommen hat, diese jedoch nicht bis zum Ende der Frist 

abgeschlossen werden konnte, genügt die Identitätsklärung bis zum 

Zeitpunkt der Erteilung der Aufenthaltserlaubnis. Die Aufenthaltserlaub-

nis nach § 16 Abs. 1 AufenthG selbst kann in diesen Fällen jedoch frü-

hestens ab dem Datum der geklärten Identität erteilt werden.  

 

Die Zumutbarkeit beurteilt sich dabei nach den Umständen des Einzel-

falls. Soweit und solange sich der Ausländer während der Frist zur Iden-

titätsklärung in einem laufenden Asylverfahren befindet, ist ihm regelmä-

ßig der Kontakt zu Behörden des Herkunftsstaates nicht zumutbar. Zu-

mutbar ist grundsätzlich aber auch während dieser Zeit, dass sich der 

Ausländer mit seiner Familie, Verwandten oder Bekannten im Herkunfts-

staat zur Beschaffung dort vorhandener Dokumente, Beweismittel und 

Indizien, die seine Identität belegen können, in Verbindung setzt und er 

damit die Beschaffung vorhandener identitätsklärender Dokumente und 

Unterlagen auf diese Weise betreibt. Zumutbar ist grundsätzlich auch, 

dass der Ausländer Familienangehörige, Verwandte oder Bekannte, ei-

nen Rechtsanwalt, einen Vertrauensanwalt oder andere dazu bevoll-

mächtigte Dritte im Herkunftsstaat zur Beschaffung von weiteren Doku-

menten einschaltet, soweit im Einzelfall nicht glaubhaft dargelegt wird, 

dass er sich oder andere damit in Gefahr bringen würde.  

 

Anders als in den Fällen, in denen die Identität nach Ergreifen aller er-

forderlichen und zumutbaren Maßnahmen erst nach Fristablauf geklärt 

worden ist, steht in denjenigen Fällen, in denen die Identität trotz Ergrei-

fens aller erforderlichen und zumutbaren Maßnahmen ungeklärt bleibt, 
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nach § 16 Abs. 6 AufenthG die Erteilung der Aufenthaltserlaubnis im Er-

messen der Ausländerbehörde (s. Nr. 5.5.1.6).  

 

5.5.1.1.3.4 § 16g Abs. 2 Nr. 4 AufenthG: Bezüge zu oder Unterstützung von extre-

mistischen oder terroristischen Organisationen bzw. Vorliegen einer 

Ausweisungsverfügung oder einer Abschiebungsanordnung 

§ 16g Abs. 2 Nr. 4 AufenthG übernimmt die Versagungsgründe des 

§ 19d Abs. 1 Nrn. 6 und 7 AufenthG, um den Gleichlauf zu den Voraus-

setzungen der perspektivischen Aufenthaltserlaubnis (§ 16g Abs. 8    

AufenthG, s. Nr. 5.5.1.8) herzustellen. Besteht der Verdacht, dass der 

Ausländer Bezüge zu extremistischen oder terroristischen Organisatio-

nen hat, soll die Zentralstelle für Ausländerextremismus beim LfAR kon-

taktiert werden. In Fällen, die von der AG-BIRGiT bearbeitet werden, ist 

die Zentralstelle für Ausländerextremismus beim LfAR zwingend zu kon-

taktieren.  

 

Auch soweit gegen den Ausländer bereits eine Ausweisungsverfügung 

oder eine Abschiebungsanordnung nach § 58a AufenthG besteht, ist der 

Versagungsgrund nach Nr. 4 erfüllt; damit wird gewährleistet, dass in 

diesen Fällen eine Aufenthaltsbeendigung nicht an einer erteilten Auf-

enthaltserlaubnis nach § 16g AufenthG scheitert. 

 

Bei der Prüfung von § 16g Abs. 2 Nr.4 AufenthG kann die Ausländerbe-

hörde gemäß § 73 Abs. 2 AufenthG die Sicherheitsbehörden beteiligen.  

 

5.5.1.1.3.5 § 16g Abs. 2 Nr. 5 AufenthG: Bevorstehen konkreter Maßnahmen zur 

Aufenthaltsbeendigung 

Die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach § 16g AufenthG scheidet 

nach § 16g Abs. 2 Nr. 5 AufenthG auch aus, wenn zum Zeitpunkt der 

Antragstellung konkrete Maßnahmen zur Aufenthaltsbeendigung bevor-

stehen, die in einem hinreichenden sachlichen und zeitlichen Zusam-

menhang zur Aufenthaltsbeendigung stehen. Die Buchstaben a) bis e) 

entsprechen dabei § 60a Abs. 5b Satz 2 Nr. 1 bis 5 AufenthG. Es wird 

insoweit auf die Ausführungen unter Nr. 5.4.1.2 verwiesen.  
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5.5.1.2 Allgemeine Titelerteilungsvoraussetzungen nach § 5 AufenthG 

 

5.5.1.2.1 Regelerteilungsvoraussetzungen nach § 5 Abs. 1 AufenthG  

Für die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis gemäß § 16g Abs. 1           

AufenthG ist grundsätzlich die Erfüllung der Regelerteilungsvorausset-

zungen für Aufenthaltstitel nach § 5 Abs. 1 AufenthG erforderlich. Zum 

Teil gehen hierbei allerdings speziellere Regelungen vor bzw. werden 

die Regelerteilungsvoraussetzungen des § 5 Abs. 1 AufenthG durch 

diese modifiziert. 

 

5.5.1.2.1.1 Sicherung des Lebensunterhaltsnach § 5 Abs. 1 Nr. 1 AufenthG 

Der für die Lebensunterhaltsicherung erforderliche Betrag kann pau-

schalierend bestimmt werden (§ 2 Abs. 3 Satz 5 AufenthG). Abgestellt 

wird hierbei auf den Bedarf nach § 12 des Bundesausbildungsförde-

rungsgesetzes (BAföG). Dies gilt sowohl für Personen in schulischer 

wie in betrieblicher Ausbildung. In den meisten Fällen dürfte hierbei der 

Betrag nach § 12 Abs. 2 Nr. 1 BAföG einschlägig sein. Bei seinen Eltern 

wohnt in dem hier maßgeblichen Kontext nicht, wer staatlicherseits un-

tergebracht ist, auch wenn die Unterbringung zusammen mit den Eltern 

erfolgt. 

 

Zu beachten ist ferner, dass die Inanspruchnahme öffentlicher Leistun-

gen zur Sicherstellung des eigenen Lebensunterhalts die Erteilung der 

Aufenthaltserlaubnis nicht ausschließt, solange der Ausländer Leistun-

gen der Ausbildungsförderung nach dem SGB III bezieht (§ 16g Abs. 10 

Satz 3 AufenthG, vgl. im Übrigen § 2 Abs. 3 Satz 2 Nr. 5 AufenthG). 

Eine nach § 16g Abs. 3a AufenthG berechtigte Nebentätigkeit (s. auch 

Nr. 5.5.1.3) kann zur Lebensunterhaltsicherung beitragen. 

 

Zur Berechnung und deren Besonderheiten wird im Übrigen auf die 

überarbeiteten Anwendungshinweise des BMI zum Fachkräfteeinwan-

derungsgesetz, Nrn. 2.3.2.1, 2.3.2.5, 2.3.2.6 verwiesen. 

 

Einen Sonderfall stellt die Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis ge-

mäß § 16 Abs. 5 i.V.m. Abs. 1 AufenthG (vorzeitige Beendigung oder 

Abbruch; Arbeitsplatzsuche im Anschluss an erfolgreiche Ausbildung, s. 

https://www.stmi.bybn.de/auslaender-asylrecht/besondere-themenbereiche/index.php?tag=stmi_f.Fachkr%C3%A4fteeinwanderungsgesetz
https://www.stmi.bybn.de/auslaender-asylrecht/besondere-themenbereiche/index.php?tag=stmi_f.Fachkr%C3%A4fteeinwanderungsgesetz
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Nr. 5.5.1.5) dar. Die Verlängerung erfolgt gemäß § 16g Abs. 10 Satz 4 

AufenthG abweichend von § 5 Abs. 1 Nr. 1 AufenthG, d.h. unter Ver-

zicht auf die Anforderung des gesicherten Lebensunterhalts, da der 

Ausländer in dieser Lage weder eine Ausbildungsvergütung, eine Aus-

bildungsförderung und oftmals auch keine ausreichende andere Entloh-

nung erhält und die Regelung ansonsten leerliefe. 

 

Wenn der Lebensunterhalt nach alldem nicht gesichert ist, alle übrigen 

Erteilungsvoraussetzungen aber vorliegen, ist statt einer Aufenthaltser-

laubnis gemäß § 16g Abs. 1 AufenthG eine Ausbildungsduldung gemäß 

§ 60c AufenthG (s. bereits Nr. 5.5, im Übrigen Nr. 5.5.2) zu erteilen. Ge-

rade im Fall von schulischen Ausbildungen wird daher, sofern der Le-

bensunterhalt nicht durch eine Nebentätigkeit gesichert werden kann, 

oftmals die Erteilung einer Ausbildungsduldung naheliegen, weil weder 

eine Ausbildungsvergütung gezahlt wird, noch ein Anspruch auf Leis-

tungen der Ausbildungsförderung besteht.  

 

Ein späterer Wechsel in eine Aufenthaltserlaubnis nach § 16g Abs. 1 

AufenthG ist auf Antrag möglich, wenn der Lebensunterhalt zu einem 

späteren Zeitpunkt gesichert werden kann (z.B. Erhöhung der Ausbil-

dungsvergütung, Aufnahme einer Nebentätigkeit). 

 

5.5.1.2.1.2 Geklärte Identität nach § 5 Abs. 1 Nr. 1a AufenthG 

§ 5 Abs. 1 Nr. 1a AufenthG findet gemäß § 16g Abs. 10 Satz 2 Auf-

enthG keine Anwendung, da § 16g AufenthG speziellere (Fristen-)Re-

gelungen zur Identitätsklärung enthält, die insoweit vorgehen.  

 

5.5.1.2.1.3 Kein Bestehen eines Ausweisungsinteresses nach § 5 Abs. 1 Nr. 2 

AufenthG 

§ 5 Abs. 1 Nr. 2 AufenthG gilt hingegen auch für die Erteilung einer Auf-

enthaltserlaubnis gemäß § 16g AufenthG. Sofern es sich um Auswei-

sungsinteressen in Form von Straftaten handelt, sollte im Ermessens-

wege von deren Entgegenstehen abgesehen werden, soweit der Aus-

länder auf Grund vorsätzlicher Straftaten zu Geldstrafen von insgesamt 

bis zu 50 Tagessätzen (unabhängig vom Straftatbestand) oder bis zu 90 

Tagessätzen wegen Straftaten, die nach dem Aufenthaltsgesetz oder 
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dem Asylgesetz nur von Ausländern begangen werden können, verur-

teilt wurde oder bei Verurteilungen nach dem Jugendstrafrecht, die nicht 

auf Jugendstrafe lauten (vgl. §§ 9, 13 Abs. 2 JGG). Andernfalls würden 

die in der Regelung des § 16g Abs. 2 Nr. 4 i. V. m. § 19d Abs. 1 Nr. 7 

AufenthG (s. Nr. 5.5.1.1.3.4) zum Ausdruck kommenden Vorstellungen 

des Gesetzgebers ausgehebelt.  

 

Die Ausschlussgründe aus § 5 Abs. 4 und § 11 Abs. 1 Satz 2 AufenthG 

gelten uneingeschränkt, wobei die Erteilung in diesen Fällen bereits auf 

Ebene der speziellen Erteilungsvoraussetzungen ausgeschlossen wird 

(§ 16g Abs. 2 Nr. 4 AufenthG, s. Nr. 5.5.1.1.3.4). 

 

5.5.1.2.1.4 Erfüllung der Passpflicht - § 5 Abs. 1 Nr. 4 AufenthG 

Die Erfüllung der Passpflicht nach § 3 AufenthG stellt grundsätzlich 

ebenfalls eine Regelerteilungsvoraussetzung dar. Dies hat zur Folge, 

dass die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach § 16g Abs. 1         

AufenthG grundsätzlich nur in Betracht kommt, wenn die in § 16g Abs. 2 

Nr. 3 AufenthG geforderte Identitätsklärung mittels eines Passes erfolgt 

ist.  

 

Lediglich in den Fällen des § 16g Abs. 6 AufenthG (s. Nr. 5.5.1.6) kann 

die Aufenthaltserlaubnis gemäß § 16g Abs. 1 AufenthG ohne das Vor-

liegen eines Passes erteilt werden (s. § 16g Abs. 10 Satz 3 AufenthG). 

Unerheblich ist, ob der Gesetzgeber tatsächlich von der Passpflicht als 

solcher (§ 3 AufenthG) absehen wollte, wie es die Formulierung nahe-

legt, oder er lediglich eine Ausnahme von der Regelerteilungsvorausset-

zung postulieren wollte. Die Aufenthaltserlaubnis nach § 16g Abs. 6 i. V. 

m. Abs. 1 AufenthG ist in diesen Fällen als Ausweisersatz (§ 48 Abs. 2 

AufenthG) zu bezeichnen.  

 

5.5.1.2.2 Erfüllung der Visumpflicht nach § 5 Abs. 2 AufenthG 

Die Aufenthaltserlaubnis gemäß § 16g AufenthG wird abweichend von 

der Regelerteilungsvoraussetzung der Einreise mit dem erforderlichen 

Visum (§ 5 Abs. 2 AufenthG) erteilt (s. § 16g Abs. 10 Satz 1 AufenthG). 
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5.5.1.3 Erteilung der Aufenthaltserlaubnis nach § 16g Abs. 1 AufenthG - § 16g 

Abs.1, 3, 3a AufenthG 

Liegen die speziellen (s. Nr. 5.5.1.1) und allgemeinen Titelerteilungsvo-

raussetzungen (s. Nr. 5.5.1.2) vor, hat der Ausländer einen Anspruch 

auf Erteilung der Aufenthaltserlaubnis nach § 16 Abs. 1 AufenthG. Die 

Titelerteilungssperre des § 10 Abs. 3 Satz 1 AufenthG steht einer Tite-

lerteilung angesichts der Ausnahmeregelung des § 10 Abs. 3 Satz3, 1. 

HS AufenthG nicht entgegen.  

 

§ 16g Abs. 3 Sätze 1 bis 3 AufenthG gelten nur für die Fälle, in denen 

die Berufsausbildung erst im Status der Duldung aufgenommen wird 

(vgl. § 16g Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 AufenthG); Satz 4 gilt auch für die Fälle, 

in denen als Asylbewerber die Berufsausbildung aufgenommen wurde.  

 

Mit § 16g Abs. 3 Satz 1 AufenthG wird ein frühestmöglicher Zeitpunkt für 

die Antragstellung auf Erteilung der Aufenthaltserlaubnis festgelegt. Die-

ser beträgt sieben Monate vor dem im Ausbildungsvertrag genannten 

Datum der Aufnahme der Berufsausbildung. Sind die Voraussetzungen 

für die Erteilung der Aufenthaltserlaubnis erfüllt, wird diese nach § 16g 

Abs. 3 Satz 2 AufenthG frühestens sechs Monate vor Beginn der Be-

rufsausbildung erteilt; für den Zeitraum zwischen Antragstellung und 

dem frühestmöglichen Zeitpunkt der Erteilung der Aufenthaltserlaubnis 

nach § 16g Abs. 1 AufenthG ist in diesem Falle eine (Ermessens-)Dul-

dung nach § 60a Abs. 2 Satz 3 AufenthG zu erteilen. 

 

Voraussetzung für die Erteilung der Aufenthaltserlaubnis nach § 16g 

AufenthG ist grundsätzlich, dass zum Zeitpunkt der Erteilung der Ausbil-

dungsduldung der Berufsausbildungsvertrag in das Verzeichnis der Be-

rufsausbildungsverhältnisse bei der zuständigen Stelle (insbesondere 

gemäß § 34 BBiG oder § 28 Abs. 1 HWO) eingetragen ist oder in den 

Fällen, in denen die Berufsausbildung in vorwiegend schulischer Form 

erfolgt, eine Bestätigung der Bildungseinrichtung über die Zulassung 

vorliegt. Es ist aber auch ausreichend, wenn bei Antragstellung auf die 

Aufenthaltserlaubnis nach § 16g Abs. 1 AufenthG ein Nachweis darüber 

erbracht wird, dass die Eintragung des Berufsausbildungsvertrags in 

das Verzeichnis der Berufsausbildungsverhältnisse bei der zuständigen 
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Stelle beantragt wurde. Bei frühzeitig abgeschlossenen Berufsausbil-

dungsverträgen wird mit dem Ein-Monatszeitraum zwischen Beantra-

gung und Erteilung der Aufenthaltserlaubnis nach § 16g Abs. 1 Auf-

enthG ein Zeitraum abgedeckt, in dem erfahrungsgemäß die Eintragung 

erfolgt ist. Liegt zum Erteilungszeitpunkt noch kein Nachweis über die 

Eintragung vor, ist seitens der Ausländerbehörde zu prüfen, ob gegebe-

nenfalls ein Scheinausbildungsverhältnis vorliegt. 

 

Mit § 16g Abs. 3 Satz 4 AufenthG wird die auch für die Ausbildungsdul-

dung nach § 60c AufenthG geltende Regelung zur Erteilungsdauer 

übernommen. Die Aufenthaltserlaubnis wird für die im Ausbildungsver-

trag bestimmte Dauer der Berufsausbildung erteilt. Besteht der Auszu-

bildende die Abschlussprüfung nicht, so verlängert sich das Berufsaus-

bildungsverhältnis auf Antrag des Auszubildenden bis zur nächsten Wie-

derholungsprüfung, höchstens um ein Jahr (§ 21 Abs. 3 BBiG). Dieser 

Rechtsanspruch des Auszubildenden besteht unabhängig von einer Zu-

stimmung des Ausbildungsbetriebs und lässt die Rechte und Pflichten 

aus dem Ausbildungsverhältnis unberührt; sie gelten in vollem Umfang 

fort. Die Frage, ob zu erwarten ist, dass der Auszubildende die Prüfung 

besteht, spielt dabei keine Rolle. Die Verlängerung wird auch im Ver-

zeichnis der Berufsausbildungsverhältnisse eingetragen (§ 36 Abs. 1 

BBiG, § 30 Abs. 1 HWO). Dies hat zur Folge, dass die Aufenthaltser-

laubnis zur Berufsausbildung für den Verlängerungszeitraum der Berufs-

ausbildung zu verlängern ist. Gleiches gilt in den Fällen von § 8 Abs. 2 

BBiG, wonach in Ausnahmefällen auch ohne nichtbestandene Ab-

schlussprüfung die zuständige Stelle auf Antrag des Auszubildenden die 

Ausbildungszeit verlängern kann, wenn die Verlängerung erforderlich 

ist, um das Ausbildungsziel zu erreichen. 

 

Mit der in § 16g Abs. 3a AufenthG getroffenen Regelung ist für die 

Dauer der Berufsausbildung gleichlaufend mit anderen Ausbildungstiteln 

(vgl. § 16a Abs. 3 Satz 1 AufenthG bzw. § 16d Abs. 1 Satz 4, Abs. 3 

Satz 8, Abs. 4 Satz 3 AufenthG) eine erlaubnisfreie, vom Zweck nach 

§ 16g Abs.1 AufenthG unabhängige Beschäftigung neben der Berufs-

ausbildung im Umfang von bis zu 20 Stunden wöchentlich möglich. 
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Für die Dauer der Berufsausbildung ist der Aufenthaltstitel bzw. das da-

zugehörige Zusatzblatt mit der entsprechenden Angabe zu versehen.  

 

Im Falle einer betrieblichen Berufsausbildung ist als Nebenbestimmung 

in dem Aufenthaltstitel bzw. auf dem dazugehörigen Zusatzblatt zu ver-

merken: 

 

„Beschäftigung zur Berufsausbildung (konkrete Maßnahme) erlaubt. 

Von der Berufsausbildung unabhängige Beschäftigung von zwanzig 

Wochenstunden erlaubt. Selbständige Tätigkeit nicht erlaubt.“ 

 

Bei schulischen Berufsausbildungen ist in dem Aufenthaltstitel bzw. auf 

dem dazugehörigen Zusatzblatt zu vermerken:  

 

„Berufsausbildung (Bildungsinstitut, Ausbildungsgang) und ausbil-

dungsbegleitende Praktika erlaubt. Von der Berufsausbildung unab-

hängige Beschäftigung von zwanzig Wochenstunden erlaubt. Selb-

ständige Tätigkeit nicht erlaubt.“ 

 

In dem Zeitraum vor Ausbildungsbeginn (§ 16g Abs. 3 Satz 2 AufenthG) 

bzw., nach Abschluss oder Abbruch der Berufsausbildung (§ 16g Abs. 5 

AufenthG) kann ein Ausbildungserfolg nicht gefährdet werden. Die Er-

laubnis zur Ausübung einer Beschäftigung ist während dieses Zeitraums 

daher nicht eingeschränkt. Insoweit gilt § 4a Abs. 1 Satz 1 AufenthG. 

Sollte demnach vor Beginn der Ausbildung eine (andere) Beschäftigung 

ausgeübt werden (v. a. zum Zwecke der Lebensunterhaltsicherung) ist 

im Bedarfsfall eine Abwandlung bzw. Anpassung der o.g. Nebenbestim-

mungen erforderlich (z.B. „Bis 31.08.20.. jede Erwerbstätigkeit erlaubt. 

Ab. 1.9.20.. Beschäftigung zur Berufsausbildung (konkrete Maßnahme) 

erlaubt. Während der Berufsausbildung ist eine davon unabhängige Be-

schäftigung von zwanzig Wochenstunden erlaubt. Selbständige Tätig-

keit während der Berufsausbildung nicht erlaubt.“). In den Fällen des 

§ 16g Abs. 5 AufenthG ist die Nebenbestimmung anlässlich der einmali-

gen Verlängerung auf „Erwerbstätigkeit erlaubt“ abzuändern. 
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5.5.1.4 Mitteilungspflicht von Berufsschulen und anderen Bildungseinrichtungen 

bei vorzeitiger Beendigung oder Abbruch der Ausbildung nach § 16g 

Abs. 4 AufenthG  

§ 16g Abs. 4 Satz 1 AufenthG stellt klar, dass sämtliche Bildungseinrich-

tungen abweichend von § 87 AufenthG zur Mitteilung verpflichtet sind, 

wenn die Ausbildung nicht betrieben wird oder abgebrochen wurde (zur 

Definition „Bildungseinrichtung“ siehe überarbeitete Anwendungshin-

weise des BMI zum Fachkräfteeinwanderungsgesetz, Nr. 2.12c.1). Da-

mit sind wie bisher neben den Ausbildungsbetrieben auch Berufsfach-

schulen oder vergleichbare Einrichtungen in den Fällen eines Ausbil-

dungsabbruchs durch einen Ausländer mit einer Ausbildungsduldung 

ausdrücklich von der Meldepflicht erfasst. Die in § 87 Abs. 1 AufenthG 

geregelte allgemeine Ausnahme, wonach Schulen sowie sonstige Bil-

dungs- und Erziehungseinrichtungen von der Mitteilungspflicht an die 

Ausländerbehörde ausgenommen sind, tritt hinter die spezielle Rege-

lung nach § 16g Abs. 4 AufenthG zurück. Ein Verstoß gegen diese Mit-

teilungspflicht ist nach § 98 Abs. 2a Nr. 4 AufenthG bußgeldbewehrt. 

 

5.5.1.5 Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis zur Ausbildungsplatzsuche bei vor-

zeitiger Beendigung oder Abbruch der Ausbildung bzw. zur Arbeitsplatz-

suche nach § 16g Abs. 5 i. V. m. Abs. 1 AufenthG   

Mit § 16g Abs. 5 AufenthG werden die Regelungen von § 60c Abs. 6 

AufenthG angepasst übernommen. Einmalig bezieht sich dabei nicht nur 

darauf, dass nach einem weiteren Abbruch keine weitere Suchzeit mit 

einer Aufenthaltserlaubnis ermöglicht wird, sondern beinhaltet zugleich 

auch die Beschränkung, dass die Verlängerung über die sechs Monate 

hinaus ausgeschlossen ist.  

 

Wird das Ausbildungsverhältnis vorzeitig beendet oder abgebrochen, 

wird einmalig die Möglichkeit zur Suche nach einem weiteren Ausbil-

dungsplatz zur Aufnahme einer Berufsausbildung gewährt, indem die 

Aufenthaltserlaubnis nach § 16g Abs. 1 AufenthG zu diesem Zweck um 

sechs Monate „verlängert“ wird (§ 16g Abs. 5 Satz 1 AufenthG). Erst, 

wenn dieser Zeitraum erfolglos verstrichen ist, wird die Aufenthaltser-

laubnis widerrufen (§ 16g Abs. 7 AufenthG, s. Nr. 5.5.1.7). 

 

https://www.stmi.bybn.de/auslaender-asylrecht/besondere-themenbereiche/index.php?tag=stmi_f.Fachkr%C3%A4fteeinwanderungsgesetz
https://www.stmi.bybn.de/auslaender-asylrecht/besondere-themenbereiche/index.php?tag=stmi_f.Fachkr%C3%A4fteeinwanderungsgesetz
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Hinsichtlich der neuen Berufsausbildung unerheblich, ob ein Wechsel 

des Berufsfeldes oder ein Wechsel von einer betrieblichen in eine schu-

lische Ausbildung (oder umgekehrt) erfolgt.  

 

Für die Erteilung der neuen Aufenthaltserlaubnis zur Berufsausbildung 

nach § 16g Abs. 1 AufenthG gelten wieder vollumfänglich die speziellen 

und allgemeinen Titelerteilungsvoraussetzungen (s. Nr. 5.5.1.1 und Nr. 

5.5.1.2), insbesondere die Sicherung des Lebensunterhalts (s. 

5.5.1.2.1.1), und die Versagungsgründe des § 16g AufenthG (s. 

5.5.1.1.2 und 5.5.1.1.3). 

 

Die neue Aufenthaltserlaubnis nach § 16g Abs. 1 AufenthG ist für den 

gesamten Zeitraum der im Ausbildungsvertrag festgelegten neuen quali-

fizierten Berufsausbildung zu erteilen.  

 

Die einmalige Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis zur Berufsausbil-

dung zur Suche nach einer weiteren Ausbildungsstelle ist unabhängig 

vom Grund des Abbruchs zu erteilen.  

 

Die Aufenthaltserlaubnis nach § 16g Abs. 1 AufenthG kann ferner ein-

malig um sechs Monate zum Zweck der Suche nach einer der erworbe-

nen beruflichen Qualifikation entsprechenden Beschäftigung verlängert 

werden, wenn nach erfolgreichem Abschluss der Berufsausbildung, für 

die die Aufenthaltserlaubnis nach § 16g Absatz 1 AufenthG erteilt 

wurde, eine Weiterbeschäftigung im Ausbildungsbetrieb nicht erfolgt 

(§ 16g Abs. 5 Satz 2 AufenthG).  

 

Wegen der Besonderheiten hinsichtlich der Lebensunterhaltsicherung 

wird auf Nr. 5.5.1.2.1.1 verwiesen, wegen der Erlaubnis zur Ausübung 

einer (sonstigen) Erwerbstätigkeit im Übrigen auf Nr. 5.5.1.3.a.E.  

 

5.5.1.6 Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis im Ermessen bei ungeklärter Identi-

tät nach § 16g Abs. 6 i. V. m. Abs. 1 Satz 1 AufenthG 

Die Regelung von § 60c Abs. 7 AufenthG, die die Erteilung der Ausbil-

dungsduldung im Ermessen für die Fälle vorsieht, in denen der Auslän-
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der die erforderlichen und zumutbaren Maßnahmen für die Identitätsklä-

rung ergriffen hat, diese aber nicht zum Erfolg geführt haben, wird mit 

§ 16g Abs. 6 AufenthG übernommen. 

 

In den Fällen des § 16g Abs. 6 AufenthG besteht kein Anspruch auf Er-

teilung der Aufenthaltserlaubnis nach § 16g Abs. 1 Satz 1 AufenthG, die 

Erteilung der Aufenthaltserlaubnis zur Berufsausbildung im Sinne des 

§ 16g Abs. 1 Satz 1 AufenthG ist aber im Ermessen der Ausländerbe-

hörde möglich. Das Ermessen soll in der Regel zugunsten der Erteilung 

der Aufenthaltserlaubnis ausgeübt werden, wenn die Identität des Aus-

länders in einer Gesamtschau nach Überzeugung der Ausländerbe-

hörde zwar nicht feststeht, aber der Ausländer alles Erforderliche und 

Zumutbare zur Klärung unternommen hat.  

 

Im Rahmen der Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach § 16g Abs. 6 

i. V. m. Abs. 1 AufenthG wird gemäß § 16g Abs. 10 Satz 1 AufenthG 

von der Anwendung der Titelerteilungssperre des § 10 Abs. 3 Satz 1 

AufenthG abgesehen. 

 

5.5.1.7 Widerruf der Aufenthaltserlaubnis nach § 16g Abs. 1 AufenthG oder § 

16g Abs. 5 i. V. m. Abs. 1 AufenthG nach § 16g Abs. 7 AufenthG 

Anders als nach § 60c Abs. 4 AufenthG (Erlöschen der Ausbildungsdul-

dung kraft Gesetzes) ist im Falle einer Aufenthaltserlaubnis nach § 16g 

Abs. 1 AufenthG oder § 16g Abs. 5 i. V. m. Abs. 1 AufenthG diese nach 

§ 16g Abs. 7 AufenthG zu widerrufen, wenn nachträglich ein Aus-

schlussgrund nach § 16g Abs. 2 Nr. 4 AufenthG (s. Nr. 5.5.1.1.3.4) ein-

tritt oder die Ausbildung vorzeitig beendet oder abgebrochen wird (s. Nr. 

5.5.1.5). 

 

5.5.1.8 Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach § 16g Abs. 8 AufenthG nach 

erfolgreicher Absolvierung der Ausbildung 

§ 16g Abs. 8 AufenthG übernimmt den Regelungsgehalt von § 19d 

Abs. 1a und 2 AufenthG. Rechtsgrundlage für die Erteilung der Aufent-

haltserlaubnis nach erfolgreicher Absolvierung der Ausbildung ist jedoch 

§ 16g Abs. 8 AufenthG. 
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Mit der Ausbildungsduldung nach § 60c AufenthG (s. 5.5.2) wie auch 

der Aufenthaltserlaubnis nach § 16g AufenthG wird der Grundsatz ver-

folgt, diese nur zu erteilen, wenn eine qualifizierte Berufsausbildung an-

gestrebt wird. Im Fall einer Helferausbildung muss für eine anschlie-

ßende qualifizierte Berufsausbildung eine Zusage vorliegen. Insofern 

sieht § 16g Abs. 8 AufenthG nicht vor, auch bereits nach Abschluss ei-

ner Helferausbildung eine Aufenthaltserlaubnis zur Beschäftigung zu er-

teilen. Mit der Formulierung „dieser“ Berufsausbildung wird auf eine qua-

lifizierte Berufsausbildung abgestellt. Aufgrund des § 22a BeschV ist 

zwar grundsätzlich auch die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis mit ei-

ner Assistenz- oder Helferausbildung möglich. Dies ändert die hier dar-

gestellten Grundsätze aber nicht.  

 

5.5.1.9 Widerruf der Aufenthaltserlaubnis nach § 16g Abs. 8 AufenthG gemäß   

§ 16g Abs. 9 AufenthG 

Die zum Zweck der Beschäftigung im Anschluss an die erfolgreiche Aus-

bildung erteilte Aufenthaltserlaubnis gemäß § 16g Abs. 8 AufenthG wird 

gemäß § 16g Abs. 9 AufenthG widerrufen, wenn das der Erteilung der 

Aufenthaltserlaubnis zugrundeliegende Arbeitsverhältnis aus Gründen, 

die in der Person des Ausländers liegen, aufgelöst wird (Alt. 1) oder ein 

Ausschlussgrund nach § 16g Abs. 2 Nr. 4 AufenthG (s. Nr. 5.5.1.1.3.4) 

eintritt (Alt. 2). In beiden Fällen steht der Ausländerbehörde kein Ermes-

sen zu. 

 

5.5.1.10 Familienangehörige des Inhabers einer Aufenthaltserlaubnis nach § 16g 

AufenthG  

Ein Familiennachzug zu einem Inhaber einer Aufenthaltserlaubnis nach 

§ 16g AufenthG ist – anders als mangels eines erlaubten Aufenthalts 

des Stammberechtigten bei einer Ausbildungsduldung nach § 60 Auf-

enthG (s. Nr. 5.5.2.8) – grundsätzlich möglich.  

Liegen die Voraussetzung für einen Familiennachzug nicht vor, kommt 

im Einzelfall die Duldung der Eltern und Geschwister eines minderjähri-

gen Ausländers mit einer Aufenthaltserlaubnis nach § 16g AufenthG so-

wie der minderjährigen Kinder und des Ehegatten aus dringenden hu-

manitären oder persönlichen Gründen im Ermessenswege nach § 60a 

Abs. 2 Satz 3 AufenthG in Betracht. Einem volljährigen Ausländer ist in 
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der Regel die (vorübergehende) Trennung von seinen Eltern und Ge-

schwistern zum Zwecke der Durchführung einer Ausbildung zuzumuten.  

 

5.5.2 Ausbildungsduldung nach § 60c AufenthG  

 

5.5.2.1 Tatbestandsvoraussetzungen des § 60c AufenthG 

 

5.5.2.1.1 Qualifizierte Berufsausbildung in einem staatlich anerkannten oder ver-

gleichbar geregelten Ausbildungsberuf in Deutschland oder Assistenz- 

oder Helferausbildung in einem solchen gemäß § 60c Abs. 1 AufenthG 

Hinsichtlich des persönlichen und sachlichen Anwendungsbereichs der 

Ausbildungsduldung wird auf Nr. 5.5.1.1.1 verwiesen. Die Vorausset-

zungen sind insoweit inhaltsgleich. 

 

5.5.2.1.2 Offensichtlicher Missbrauch nach § 60c Abs. 1 Satz 2 AufenthG 

§ 60c Abs. 1 Satz 2 AufenthG räumt den Ausländerbehörden die Mög-

lichkeit ein, in Fällen offensichtlichen Missbrauchs die Ausbildungsdul-

dung zu versagen. Es wird insoweit auf die Ausführungen zu der inhalts-

gleichen Regelung in § 16g Abs. 1 Satz 2 AufenthG wird verwiesen (s. 

Nr. 5.5.1.1.2). 

 

5.5.2.1.3 Spezielle Ausschlussgründe für die Ausbildungsduldung nach § 60c 

Abs. 2 AufenthG 

Die speziellen Ausschlussgründe nach § 60c Abs. 2 AufenthG stehen 

der Erteilung einer Ausbildungsduldung entgegen. Sie entsprechen den 

Ausschlussgründen des § 16g Abs. 2 AufenthG, weshalb auf Nr. 

5.5.1.1.3, bzgl. § 60c Abs. 2 Nr. 5 AufenthG im Übrigen auf Nr. 5.4.1.2 

(s. auch Nr. 5.5.1.1.3.5), verwiesen wird. 

 

5.5.2.2 Rechtsfolge: Grundsätzlich Anspruch auf Duldungserteilung für die ge-

samte Ausbildungsdauer  

 

5.5.2.2.1 Erteilung der Ausbildungsduldung 

Die Ausführungen unter Nr. 5.5.1.3 zu den gleichlautenden Regelungen 

in § 16g Abs. 3 AufenthG gelten – mit Ausnahme der Ausführungen zur 
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Beschäftigungserlaubnis im Zusammenhang mit § 4a Abs. 1 AufenthG – 

sinngemäß, so dass insoweit nach oben verwiesen wird. 

 

5.5.2.3 Erlöschensgründe nach § 60c Abs. 4 AufenthG  

In § 60c Abs. 4 AufenthG werden die Gründe für das Erlöschen der Aus-

bildungsduldung genannt.  Die Ausbildungsduldung erlischt demnach 

kraft Gesetzes, wenn (nachträglich) ein Ausschlussgrund nach § 60c 

Abs. 2 Nr. 4 AufenthG (s. Nr. 5.5.2.1.3 sowie Nr. 5.5.1.1.3.4) eintritt oder 

die Ausbildung vorzeitig beendet oder abgebrochen wird. 

 

5.5.2.4 Mitteilungspflicht von Berufsschulen und anderen Bildungseinrichtungen 

hinsichtlich des Abbruchs einer Ausbildung 

Die Ausführungen unter Nr. 5.5.1.4 zur inhaltsgleichen Vorschrift des     

§ 16g Abs. 4 AufenthG gelten entsprechend, so dass auch insoweit 

nach oben verwiesen wird. 

 

5.5.2.5 Anspruch auf Folgeduldungen nach § 60c Abs. 6 AufenthG bei Abbruch 

der Ausbildungsduldung 

Die Ausführungen unter Nr. 5.5.1.5 zur inhaltsgleichen Vorschrift des    

§ 16g Abs. 5 AufenthG gelten sinngemäß. Für die Neuerteilung einer 

Ausbildungsduldung nach vorzeitiger Beendigung oder Abbruchs bzw. 

nach dem sechsmonatigen Suchzeitraum gelten vollumfänglich wieder 

die Erteilungsvoraussetzungen und Versagungsgründe des § 60c      

AufenthG.  

 

5.5.2.6 Ermessensentscheidung im Falle ungeklärter Identität nach § 60c 

Abs. 7 AufenthG 

Die Ausführungen unter Nr. 5.5.1.6 gelten sinngemäß, so dass auch in-

soweit nach oben verwiesen wird. 

 

5.5.2.7 Fortgeltung des § 60a AufenthG nach § 60c Abs. 8 AufenthG 

§ 60c Abs. 8 AufenthG dient der Klarstellung, dass im Vorfeld einer Aus-

bildungsduldung oder zusätzlich zu ihr Duldungen nach § 60a AufenthG 

aus tatsächlichen oder rechtlichen Gründen oder aus anderen dringen-

den humanitären oder persönlichen Gründen, beispielsweise wegen 
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Krankheit oder aus erheblichem öffentlichem Interesse weiterhin erteilt 

werden können.  

 

5.5.2.8 Familienangehörige des Inhabers einer Ausbildungsduldung  

Anders als in den Fällen, in denen humanitäre Gründe oder erhebliche 

öffentliche Interessen eine vorübergehende Anwesenheit des Auslän-

ders im Bundesgebiet erfordern, beruht die Ausbildungsduldung auf der 

persönlichen Entscheidung des Ausländers, gegebenenfalls trotz voll-

ziehbarer Ausreisepflicht von Angehörigen eine Berufsausbildung in 

Deutschland aufzunehmen. Entsprechend ergeben sich unmittelbar aus 

der Erteilung einer Ausbildungsduldung weder Möglichkeiten des Famili-

ennachzugs noch ein Anspruch auf Erteilung von Duldungen an Fami-

lienangehörige aus Gründen des familiären Zusammenlebens. Die Dul-

dung der Eltern und Geschwister eines minderjährigen Ausländers mit 

Ausbildungsduldung sowie der minderjährigen Kinder und des Ehegat-

ten eines Ausländers mit Ausbildungsduldung kann gemäß § 60a Abs. 2 

Satz 3 AufenthG im Einzelfall aus dringenden humanitären oder persön-

lichen Gründen nach Ermessen der Ausländerbehörden erteilt werden. 

Einem volljährigen Ausländer ist in der Regel die (vorübergehende) 

Trennung von seinen Eltern und Geschwistern zum Zweck der Durch-

führung einer Ausbildung zuzumuten.  

 

5.5.2.9 Erteilung der Aufenthaltserlaubnis an Geduldete mit abgeschlossener 

qualifizierter Berufsausbildung zum Zweck der Beschäftigung nach § 

19d Abs. 1a AufenthG 

Nach erfolgreichem Abschluss der Berufsausbildung wird im Anschluss 

an die Ausbildungsduldung eine Aufenthaltserlaubnis zur Ausübung ei-

ner der erworbenen beruflichen Qualifikation entsprechenden Beschäfti-

gung für die Dauer von zunächst zwei Jahren nach § 19d Abs. 1a       

AufenthG bei Vorliegen der Voraussetzungen des § 19d Abs. 1 Nrn. 2 - 

3 und 6 - 7 AufenthG erteilt. Da eine geklärte Identität bzw. das Ergrei-

fen aller erforderlichen und zumutbaren Maßnahmen Voraussetzung für 

die Erteilung der Ausbildungsduldung ist, wird beim Wechsel in die Auf-

enthaltserlaubnis nach § 19d Abs. 1a AufenthG auf die in § 19d Abs. 1 

Nrn. 4 und 5 AufenthG genannten Erteilungsvoraussetzungen verzich-

tet. 
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Weiterhin sind jedoch ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache 

erforderlich. Wenn eine Berufsausbildung erfolgreich abgeschlossen 

wurde mit einer schriftlichen und mündlichen Abschlussprüfung, die in 

deutscher Sprache erfolgt, ist ohne weiteren Nachweis durch ein 

Sprachzertifikat davon auszugehen, dass die geforderten ausreichen-

den deutschen Sprachkenntnisse vorliegen. 

 

Nach § 19d Abs. 3 AufenthG kann die Aufenthaltserlaubnis abweichend 

von § 5 Absatz 2 und § 10 Absatz 3 Satz 1 AufenthG erteilt werden.  

 

Wurde die Ausbildungsduldung nach § 60a Abs. 2 Satz 4 AufenthG in 

der bis zum 31. Dezember 2019 geltenden Fassung erteilt, ist zudem 

die Übergangsregelung in § 104 Abs. 15 AufenthG zu beachten. 

 

Eine Verlängerung der zweijährigen Aufenthaltserlaubnis nach § 19d 

Abs. 1a AufenthG richtet sich nach § 8 Abs. 1 AufenthG wieder nach 

§ 19d Abs. 1a AufenthG, wobei § 19d Abs. 2 AufenthG zu beachten ist. 

 

5.5.3 Ausländerrechtliche Zuständigkeit 

Die ausländerrechtliche Zuständigkeit soll im Bereich von Ausbildungen 

nach Eintritt der vollziehbaren Ausreisepflicht ab 1. März 2024 grund-

sätzlich bei den Kreisverwaltungsbehörden (KVB), nicht den Zentralen 

Ausländerbehörden (ZAB) liegen. Konkret bedeutet dies bei: 

 

5.5.3.1 Ausländern, die zum 1. März 2024 bereits im Besitz einer Ausbildungs-

duldung nach § 60c AufenthG und in der Zuständigkeit einer ZAB sind 

Die ZAB überträgt gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe b) Satz 2       

ZustVAuslR die ausländerrechtliche Zuständigkeit für den Ausländer 

und dessen Familienmitglieder, die infolge der Ausbildungsduldung nicht 

abgeschoben werden (Eltern eines minderjährigen Auszubildenden, 

minderjährige ledige Kinder, etc.), grundsätzlich vorübergehend an die 

KVB (Ausnahme z.B. absehbares Scheitern der Ausbildung). 
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5.5.3.2 Ausländern mit Ausbildungsbezug, die ab 1. März 2024 vollziehbar aus-

reisepflichtig werden und in der Zuständigkeit einer ZAB liegen; Ertei-

lungsvoraussetzungen § 16g AufenthG oder § 60c AufenthG liegen vor  

Die ZAB prüft umfassend sämtliche Erteilungsvoraussetzungen von 

§ 16g AufenthG bzw. § 60c AufenthG. Liegen die Voraussetzungen von 

§ 16g AufenthG vor, so überträgt sie vorübergehend die ausländerrecht-

liche Zuständigkeit unmittelbar an die KVB. Liegen hingegen lediglich 

die Voraussetzungen von § 60c AufenthG vor, so wirkt die ZAB gegebe-

nenfalls darauf hin, dass der Antrag auf § 60c AufenthG beschränkt 

bzw. umgestellt wird, ehe sie (ZAB) die Ausbildungsduldung erteilt, um 

die Zuständigkeit anschließend grundsätzlich an die KVB gemäß § 3 

Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe b Satz 2 ZustVAuslR vorübergehend zu übertra-

gen (Ausnahme z.B. absehbares Scheitern der Ausbildung).  

 

Grundsätzlich ist auch die Zuständigkeit für die Familienmitglieder des 

Ausländers, die infolge der Aufenthaltserlaubnis zur Berufsausbildung 

für ausreisepflichtige Ausländer oder der Ausbildungsduldung gegebe-

nenfalls nicht abgeschoben werden (s. Nr. 5.5.1.10 sowie Nr. 5.5.2.8) 

gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe b Satz 2 ZustVAuslR vorübergehend 

zu übertragen, um ein Auseinanderfallen der ausländerbehördlichen Zu-

ständigkeit für die Mitglieder des Familienverbandes zu vermeiden. 

 

Die ZAB hat im Falle des § 16g AufenthG einen Aktenvermerk über das 

Vorliegen der Erteilungsvoraussetzungen zu fertigen, deren Ergebnis 

von der KVB in der Regel ohne eigene Erhebungen übernommen wer-

den kann. Doppelprüfungen gilt es hierbei zu vermeiden. 

 

5.5.3.3 Ausländern mit Ausbildungsbezug, die ab 1. März 2024 vollziehbar aus-

reisepflichtig werden und in der Zuständigkeit einer ZAB liegen; Ertei-

lungsvoraussetzungen § 16g oder § 60 AufenthG liegen nicht vor 

Sofern weder die Erteilungsvoraussetzungen von § 16g AufenthG noch 

die von § 60c AufenthG vorliegen lehnt die ZAB den Antrag ab und be-

hält die weitere Zuständigkeit. 
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5.5.3.4 Ausländern mit Ausbildungsbezug, die ab 1. März 2024 vollziehbar aus-

reisepflichtig werden und in der Zuständigkeit einer KVB liegen 

Bei Ausländern, die sich bereits bei Antragstellung in der Zuständigkeit 

einer KVB befinden, übernimmt diese die Prüfung der Erteilungsvoraus-

setzungen sowie die anschließende Erteilung der Aufenthaltserlaubnis 

bzw. der Ausbildungsduldung oder aber die Antragsablehnung. 

 

5.6 Beschäftigungsduldung, § 60d AufenthG  

 

5.6.1 Allgemeines 

§ 60d AufenthG definiert Kriterien für eine langfristige Duldung, die Aus-

reisepflichtigen, die durch ihre Erwerbstätigkeit ihren Lebensunterhalt si-

chern und gut integriert sind, durch ihre dreißigmonatige Erteilungs-

dauer und die Perspektive des Hineinwachsens in eine Aufenthaltser-

laubnis nach § 25b Abs. 1 i. V. m. Abs. 6 AufenthG oder bei Vorliegen 

der Voraussetzungen nach § 19d Abs. 1 AufenthG einen verlässlichen 

Status vermittelt.  

 

Die Beschäftigungsduldung ist als Stichtagsregelung ausgestaltet. Stich-

tag ist der 31.12.2022. Durch die Änderung des Stichtags werden Aus-

länder vom Anwendungsbereich erfasst werden, die zuvor keine Be-

schäftigungsduldung erhalten konnten. Sofern nicht ohnehin eine an-

dere, (noch) günstigere Regelung unmittelbar greift (z.B. §§ 25a, 25b, 

19d Abs. 1 AufenthG), kann ein erneuter Antrag auf Erteilung einer Be-

schäftigungsduldung gestellt werden. 

 

Die Beschäftigungsduldung ist als Regelanspruch ausgestaltet. Das be-

deutet, dass für die Erteilung der Beschäftigungsduldung auf der Tatbe-

standsseite alle Voraussetzungen vorliegen müssen, aber in atypischen 

Fällen ausnahmsweise dennoch eine Versagung möglich ist, auch wenn 

keiner der konkret genannten Versagungsgründe erfüllt ist.  

 

5.6.2 Tatbestandsvoraussetzungen nach § 60d Abs. 1 AufenthG  

Durch die gewählte Formulierung in § 60d Abs. 1 AufenthG wird aus-

drücklich darauf abgestellt, dass die Erteilungsvoraussetzungen, die an 

den Ausländer und seinen Ehegatten oder Lebenspartner gerichtet sind, 
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wie z. B. nach Absatz 1 Nr. 1 oder Nr. 7, von beiden Personen zu erfül-

len sind, während andere Voraussetzungen nur von dem beschäftigten 

Ausländer zu erfüllen sind, z. B. nach Abs. 1 Nr. 2 bis 6. Die dem Ehe-

gatten oder dem Lebenspartner zu erteilende Duldung ist somit keine 

rein akzessorische Duldung nach § 60a Abs. 2 Satz 3 AufenthG, son-

dern ebenfalls eine Duldung nach § 60a Abs. 2 Satz 3 AufenthG i. V. m. 

§ 60d AufenthG. Erfüllt eine der beiden Personen eine oder mehrere der 

für beide Personen geltenden Voraussetzungen nicht, kommt die Ertei-

lung der Beschäftigungsduldung für kein Familienmitglied, auch nicht für 

den beschäftigten Geduldeten, in Betracht (siehe dazu auch unten Nrn. 

5.6.2.7 und 5.6.2.8). Die Beschäftigungsduldung kann somit nicht für 

einzelne Familienmitglieder erteilt werden, wenn die Voraussetzungen 

nach § 60d AufenthG, die auch andere Familienmitglieder erfüllen müs-

sen, nicht oder nicht vollständig vorliegen.  

 

5.6.2.1 Identitätsklärung nach § 60d Abs. 1 Nr. 1 AufenthG  

Nach § 60d Abs. 1 Nr. 1 AufenthG muss die Identität des Ausländers 

und seines Ehegatten oder Lebenspartners geklärt sein. In Bezug auf 

die Anforderungen an die zum Nachweis der Identität geeigneten Doku-

mente wird auf die Begründung zu § 16g Abs. 2 Nr. 3 AufenthG verwie-

sen (s. oben Nr. 5.5.1.1.3.3). Infolge der Neuregelung des Stichtags (s. 

Nr. 5.6.1) wurden die Fristen für die Identitätsklärung angepasst. In den 

Fällen, in denen der Ausländer und sein Ehegatte oder sein Lebens-

partner in den durch die Nr. 1 gesetzten Fristen alle ihnen zumutbaren 

Maßnahmen zur Identitätsklärung unternommen haben, diese jedoch 

nicht bis zum Ende der Frist abgeschlossen werden konnten, verhindert 

eine spätere, aber noch vor der Entscheidung über den Antrag auf Ertei-

lung einer Beschäftigungsduldung erfolgte Identitätsklärung nicht den 

Regelanspruch. Haben der Ausländer und sein Ehegatte oder Lebens-

partner alle erforderlichen und ihnen zumutbaren Maßnahmen der Iden-

titätsklärung ergriffen, ohne dass diese Erfolg hatten, steht die Erteilung 

der Beschäftigungsduldung im Ermessen der Ausländerbehörde (siehe 

Nr. 5.6.5).  
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5.6.2.2 Besitz einer mindestens 12-monatigen Duldung nach § 60d Abs. 1 Nr. 2 

AufenthG  

Durch die Anforderung des vorangegangenen Besitzes einer Duldung 

seit mindestens zwölf Monaten in § 60d Abs. 1 Nr. 2 AufenthG wird die 

Erteilung der Beschäftigungsduldung im direkten Anschluss an einen 

ablehnenden Asylbescheid ausgeschlossen. Der Zeitraum gibt den Aus-

länderbehörden die Möglichkeit, aufenthaltsbeendende Maßnahmen 

durchzuführen, wenn keine Gründe für einen weiteren Verbleib im Bun-

desgebiet vorliegen (s. hierzu auch Nr. 5.3). In dem geforderten Zwölf-

Monats-Zeitraum muss der Ausländer durchgängig geduldet gewesen 

sein. Unschädlich sind bei der Beurteilung des Zwölf-Monats-Zeitrau-

mes kurzfristige Unterbrechungen des Besitzes der Duldung, die darauf 

zurückzuführen sind, dass die Ausländerbehörde nach zeitlichem Ablauf 

einer Duldung für die Zeit der Prüfung von Duldungsgründen keine Dul-

dung erteilt hat oder in denen der Ausländer unverschuldet, z. B. wegen 

Krankheit, daran gehindert war, die Duldung rechtzeitig verlängern zu 

lassen. Das Ende einer Duldung wegen des Wegfalls des Duldungs-

grundes und die Erteilung einer neuen Duldung wegen eines neuen Dul-

dungsgrundes, der zu einer veränderten Sachlage im Hinblick auf die 

Durchführung von aufenthaltsbeendenden Maßnahmen führt, lassen 

hingegen den Zwölf-Monats-Zeitraum mit Erteilung der neuen Duldung 

neu beginnen (z.B. erst Duldung wegen fehlender Reisedokumente, 

später Duldung wegen Reiseunfähigkeit). Dies ist auch der Fall, wenn 

der Antragsteller zunächst im Besitz einer Duldung nach § 60c Abs. 1, 5 

AufenthG war und danach eine andere Duldung erhält. Der Besitz einer 

Duldung nach § 60c AufenthG ist keine Duldung i. S. v. § 60d Abs. 1 Nr. 

2 AufenthG. Die Duldung im Sinne § 60d Abs. 1 Nr. 2 AufenthG soll den 

Ausländerbehörden die Möglichkeit geben, aufenthaltsbeendende Maß-

nahmen vorzubereiten, die nach Wegfall des Duldungsgrundes durch-

geführt werden soll. Abschiebemaßnahmen können während einer Dul-

dung nach § 60c AufenthG aber gerade nicht vorbereitet werden, da 

diese den Weg in die Aufenthaltsverfestigung durch Erteilung einer an-

schließenden Aufenthaltserlaubnis nach § 19d Abs. 1a AufenthG berei-

tet. 
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5.6.2.3 Ausübung einer mindestens 12-monatigen sozialversicherungspflichti-

gen Beschäftigung nach § 60d Abs. 1 Nr. 3 AufenthG  

An die in § 60d Abs. 1 Nr. 3 AufenthG enthaltene Voraussetzung einer 

12-monatigen sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung werden 

zwar keine Anforderungen in Bezug auf die Qualifikation gestellt, diese 

muss jedoch mindestens 20 Stunden pro Woche betragen. Erfasst von 

der geforderten sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung ist jede Art 

der Beschäftigung im Sinne von § 7 des Vierten Buches Sozialgesetz-

buch. Bei dem zugrundeliegenden Beschäftigungsverhältnis muss es 

sich nicht um ein unbefristetes Beschäftigungsverhältnis handeln. Der 

geforderte zeitliche Umfang der Beschäftigung gilt gleichermaßen für al-

leinstehende wie für mit eigener Familie zusammenlebende geduldete 

Beschäftigte. Das Beschäftigungsverhältnis muss nicht durchgängig bei 

einem Arbeitgeber bestanden haben. Im Einzelfall können sich aus 

ständig wechselnden Beschäftigungsverhältnissen jedoch Gründe erge-

ben, die einen atypischen Einzelfall darstellen, der entgegen des Regel-

anspruchs die Versagung der Beschäftigungserlaubnis rechtfertigen 

kann. Dies kann dann gegeben sein, wenn die Beschäftigungsverhält-

nisse mehrfach vor Ablauf der Befristung durch den Arbeitsvertrag vor-

zeitig beendet wurden, sodass die Prognose einer nachhaltigen Integra-

tion in den Arbeitsmarkt nicht möglich ist. Demgegenüber wird die Anei-

nanderreihung mehrerer befristeter Beschäftigungsverhältnisse in der 

Regel der Erteilung einer Beschäftigungserlaubnis nicht entgegenste-

hen. 

 

5.6.2.4 Lebensunterhaltssicherung in den vergangenen 12 Monaten vor Antrag-

stellung § 60d Abs. 1 Nr. 4 AufenthG  

Nach § 60d Abs. 1 Nr. 4 AufenthG muss der Lebensunterhalt des aus-

reisepflichtigen erwerbstätigen Ausländers – also nicht auch derjenige 

seines Ehegatten/Lebenspartners und der Kinder – in den letzten zwölf 

Monaten vor Antragstellung vollständig durch die Beschäftigung gesi-

chert gewesen sein. Das bedeutet, dass ausschließlich das durch die 

Beschäftigung erzielte Einkommen berücksichtigt wird. Keine Berück-

sichtigung finden daher Mittel, die von anderer Seite – öffentlich oder 

nichtöffentlich – dem beschäftigten Geduldeten unabhängig von der Be-
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schäftigung zur Verfügung gestellt werden. Der Bezug von Arbeitslosen-

geld I nach dem SGB III während der nicht zur Unterbrechung der Be-

schäftigungszeit (siehe unten Nr. 5.6.4) führenden Arbeitslosigkeit steht 

der eigenständigen Lebensuntersicherung im Sinne dieser Regelung 

nicht entgegen.  

 

5.6.2.5 Lebensunterhaltssicherung zukünftig zu erwarten § 60d Abs. 1 Nr. 5 

AufenthG  

Mit der Anforderung von § 60d Abs. 1 Nr. 5 AufenthG kommt zum Aus-

druck, dass der Lebensunterhalt des ausreisepflichtigen erwerbstätigen 

Ausländers auch weiterhin durch seine Beschäftigung gesichert sein 

muss. Dies ist insofern von Bedeutung, als bei Wegfall der eigenständi-

gen Lebensunterhaltssicherung ein Widerrufsgrund nach Abs. 3 Satz 1 

gegeben ist. Der Lebensunterhalt muss jedoch allein für die erwerbstä-

tige Person durch ihre Beschäftigung gesichert sein, nicht für den Ehe-

gatten oder den Lebenspartner und zur Bedarfsgemeinschaft gehörende 

Kinder.  

 

5.6.2.6 Hinreichende mündliche deutsche Sprachkenntnisse § 60d Abs. 1 Nr. 6 

AufenthG  

Der Ausländer muss mindestens über hinreichende mündliche deutsche 

Sprachkenntnisse (Niveau A 2, vgl. § 2 Abs. 10 AufenthG) verfügen, 

auch wenn er zuvor keinen tatsächlichen Zugang zu einem Integrations-

kurs hatte. Schriftliche Sprachkenntnisse müssen nach dem Wortlaut 

der Vorschrift nicht nachgewiesen werden.  

 

5.6.2.7 Keine Straffälligkeit nach § 60d Abs. 1 Nr. 7 AufenthG  

Nach § 60d Abs. 1 Nr. 7 AufenthG sind Ausländer vom Erwerb der Be-

schäftigungsduldung ausgeschlossen, die unabhängig vom Strafmaß 

wegen einer vorsätzlichen Straftat verurteilt wurden. Außer Betracht 

bleiben jedoch grundsätzlich Straftaten, die nach dem Aufenthaltsgesetz 

oder dem Asylgesetz nur von Ausländern begangen werden können und 

die zu Verurteilungen zu einer Geldstrafe von nicht mehr als neunzig 

Tagessätzen geführt haben. Der Ausschlussgrund ist erfüllt, wenn auch 

nur der Ausländer, nur der Ehegatte oder nur der Lebenspartner wegen 

einer oben genannten Straftat verurteilt wurde; ein Straftäter unter den 
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Vorgenannten verhindert die Beschäftigungsduldung für die gesamte 

Familie.  

 

Wird im Zeitpunkt der Entscheidung über eine Beschäftigungsduldung 

gegen den beschäftigten Geduldeten wegen des Verdachts auf eine 

vorsätzliche Straftat ermittelt, ist nach § 79 Abs. 4 AufenthG die Ent-

scheidung über die Erteilung der Beschäftigungsduldung bis zum Ab-

schluss des Verfahrens, im Fall einer gerichtlichen Entscheidung bis zu 

deren Rechtskraft, auszusetzen, es sei denn, über die Beschäftigungs-

duldung kann ohne Rücksicht auf den Ausgang des Verfahrens ent-

schieden werden. Betreffen die Ermittlungen den Ehegatten oder Le-

benspartner, sind diese für die Erteilung der Beschäftigungsduldung un-

erheblich. Führt das Verfahren gegen den Ehegatten oder Lebens-

partner jedoch zu einer Verurteilung, ist der Widerruf der Beschäfti-

gungsduldung nach § 60d Abs. 3 Satz 1 AufenthG zu prüfen, da mit der 

Verurteilung ein Versagungsgrund nach § 60d Abs. 1 Nr. 7 AufenthG er-

füllt sein kann.  

 

5.6.2.8 Keine Bezüge zu oder Unterstützung von extremistischen oder terroristi-

schen Organisationen nach § 60d Abs. 1 Nr. 8 AufenthG  

Nach § 60d Abs. 1 Nr. 8 AufenthG sind der Ausländer und sein Ehe-

gatte oder Lebenspartner vom Erwerb der Beschäftigungsduldung aus-

geschlossen, wenn einer von ihnen Bezüge zu extremistischen oder ter-

roristischen Organisationen hat oder diese unterstützt. Auch hier verhin-

dert der bei einem der Personen vorliegende Ausschlussgrund die Be-

schäftigungsduldung für die gesamte Familie. Besteht der Verdacht, 

dass ein Ausländer Bezüge zu extremistischen oder terroristischen Or-

ganisationen hat, soll die Zentralstelle für Ausländerextremismus beim 

LfAR kontaktiert werden. In Fällen, die von der AG-BIRGiT bearbeitet 

werden, ist die Zentralstelle für Ausländerextremismus beim LfAR zwin-

gend zu kontaktieren.  
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5.6.2.9 Kein Vorliegen einer Ausweisungsverfügung oder eine Abschiebungsan-

ordnung nach § 60d Abs. 1 Nr. 9 AufenthG 

Soweit bei Beantragung der Beschäftigungsduldung eine Ausweisungs-

verfügung oder eine Abschiebungsanordnung nach § 58a AufenthG vor-

liegt, schließen diese nach § 60d Abs. 1 Nr. 9 AufenthG die Erteilung ei-

ner Beschäftigungsduldung aus. Damit wird gewährleistet, dass in den 

genannten Fällen eine Aufenthaltsbeendigung nicht an einem Regelan-

spruch auf Erteilung einer Beschäftigungsduldung scheitern kann. Für 

die Fälle, in denen die Ausweisung oder Abschiebungsanordnung nach 

§ 58a AufenthG erst während der Laufzeit einer Beschäftigungsduldung 

erfolgt, gilt Abs. 3 Satz 1 (s. unten Nr. 5.6.4).  

 

5.6.2.10 Nachweis des Schulbesuches und weitgehende Straffreiheit der Kinder 

§ 60d Abs. 1 Nr. 10 AufenthG 

Da aus der Beschäftigungsduldung ein Übergang in die Aufenthaltser-

laubnis auch nach § 25b Abs. 6 AufenthG unabhängig von der Aufent-

haltsdauer im Bundesgebiet möglich ist, wird in § 60d Abs. 1 Nr. 10     

AufenthG wie in § 25b Abs. 1 Nr. 5 AufenthG gefordert, dass die mit 

dem beschäftigten Geduldeten in familiärer Lebensgemeinschaft leben-

den Kinder im schulpflichtigen Alter tatsächlich die Schule besuchen 

und bei den Kindern keiner der in § 54 Abs. 2 Nrn. 1 bis 2 AufenthG ge-

nannten Fälle vorliegt (rechtskräftige Verurteilung wegen einer oder 

mehrerer vorsätzlicher Straftaten zu einer Freiheitsstrafe von mindes-

tens sechs Monaten oder zu einer Jugendstrafe von mindestens einem 

Jahr und die Vollstreckung der Jugendstrafe wurde nicht zur Bewährung 

ausgesetzt), und sie nicht wegen eines vorsätzlichen Verstoßes gegen 

§ 29 Abs. 1 Nr. 1 AufenthG des Betäubungsmittelgesetzes (BtMG) 

rechtskräftig verurteilt wurden. Die Erfüllung dieser Voraussetzungen ist 

nicht auf den zwölf-Monatszeitraum nach § 60d Abs. 1 Nrn. 2 und 3 Auf-

enthG beschränkt, sondern umfasst den gesamten zurückliegenden 

Aufenthaltszeitraum in Deutschland, im Hinblick auf den Schulbesuch 

jedoch nur hinsichtlich der Zeiträume, in denen dieser rechtlich und tat-

sächlich möglich war.  

 



- 71 - 

 

Über den tatsächlichen Schulbesuch ist ein Nachweis zu führen. Dies 

kann insbesondere durch Vorlage von Zeugnissen mindestens des letz-

ten Schuljahres und einer aktuellen Schulbescheinigung geschehen. Ein 

tatsächlicher Schulbesuch kann zudem nur dann angenommen werden, 

wenn das schulpflichtige Kind während eines Schuljahres allenfalls an 

einzelnen, wenigen Tagen unentschuldigt dem Schulunterricht fernge-

blieben ist. Unschädlich sind längere Abwesenheiten dann, wenn die 

Abwesenheiten nicht von dem schulpflichtigen Kind verschuldet sind, 

wie zum Beispiel bei einer nachgewiesenen längeren Erkrankung, die 

durch ein ärztliches Attest belegt ist oder in den Fällen, in denen Schu-

len oder Kommunen eine Anmeldung an einer Schule abgelehnt haben. 

Mit dem tatsächlichen Schulbesuch wird die Bereitschaft zur Integration 

und die erfolgreiche Eingliederung der Familie in die hiesigen Lebens-

verhältnisse dokumentiert. Weist auch nur eines der schulpflichtigen 

Kinder keinen tatsächlichen Schulbesuch nach, ist die gesamte Familie 

von der Erteilung der Beschäftigungsduldung ausgeschlossen.  

 

Weiter dürfen bei den Kindern keiner der in § 54 Abs. 2 Nrn. 1 bis 2     

AufenthG genannten Fälle vorliegen, sie dürfen mithin nicht wegen einer  

oder mehrerer vorsätzlicher Straftaten rechtskräftig zu einer Freiheits-

strafe von mindestens sechs Monaten oder zu einer Jugendstrafe von 

mindestens einem Jahr verurteilt worden sein, deren Vollstreckung nicht 

zur Bewährung ausgesetzt worden ist. Ferner dürfen sie nicht wegen ei-

ner vorsätzlichen Straftat nach § 29 Abs. 1 Nr. 1 BtMG rechtskräftig ver-

urteilt worden sein. Auch hier gilt, dass eine entsprechende Verurteilung 

eines Kindes die gesamte Familie von der Erteilung der Beschäftigungs-

duldung ausschließt.  

 

5.6.2.11 Erfolgreicher Abschluss eines Integrationskurses nach § 60d Abs. 1 

Nr. 11 AufenthG 

Zusätzlich müssen der beschäftigte Geduldete und sein Ehegatte oder 

Lebenspartner nach § 60d Abs. 1 Nr. 11 AufenthG an einem Integrati-

onskurs teilgenommen und diesen erfolgreich abgeschlossen haben, 

soweit sie nach § 44a Abs. 1 AufenthG zur Teilnahme verpflichtet wur-

den und ein Kursplatz tatsächlich zur Verfügung stand. Von einem er-

folgreichen Abschluss kann abgesehen werden, wenn der Abbruch des 
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Integrationskurses nicht von der geduldeten Person zu vertreten ist, 

z. B. bei Schwangerschaft.  

 

5.6.3 Duldungsanspruch der in familiärer Lebensgemeinschaft lebenden Kin-

der nach § 60d Abs. 2 AufenthG 

Mit § 60d Abs. 2 AufenthG wird die Dauer der Erteilung der Duldung an 

die mit dem beschäftigten Geduldeten in familiärer Lebensgemeinschaft 

lebenden minderjährigen Kinder geregelt. Es handelt sich hierbei um 

eine Duldung nach § 60a Abs. 2 Satz 3 AufenthG i. V. m. § 60d Abs. 2 

AufenthG.  

 

Darüber hinaus ist im Einzelfall zu prüfen, ob anstelle der Aufenthaltser-

laubnis nach § 25b Abs. 6 AufenthG bereits vorzeitig eine Aufenthaltser-

laubnis nach § 25a AufenthG erteilt werden kann.  

 

5.6.4 Widerruf der Beschäftigungsduldung nach § 60d Abs. 3 AufenthG 

§ 60d Abs. 3 AufenthG regelt den Widerruf der Beschäftigungsduldung 

in den Fällen, in denen eine oder mehrere Erteilungsvoraussetzungen 

im Laufe der Duldungszeit nicht mehr vorliegen.  

 

Ausdrücklich geregelt wird, dass kurzfristige Unterbrechungen der Be-

schäftigung, die nicht vom Ausländer zu vertreten sind, unberücksichtigt 

bleiben. Kurzfristig sind dabei Unterbrechungen von jeweils maximal 

drei Monaten. Diese kurzfristigen Unterbrechungen sind nicht nur in Be-

zug auf den Widerruf der Beschäftigungsduldung unbeachtlich, sondern 

auch in Hinblick auf die Voraussetzung der 12-monatigen Vorbeschäfti-

gung für die Erteilung der Beschäftigungsduldung. Da die Formulierung 

im Gesetzestext ausdrücklich den Plural („kurzfristige Unterbrechun-

gen“) verwendet, sind auch mehrere Unterbrechungen unschädlich. 

Wichtig ist jedoch, dass es sich dabei lediglich um Unterbrechungen 

handelt, d. h. die Beschäftigung muss den ganz überwiegenden zeitli-

chen Anteil bestimmen. Zudem muss die tatsächliche Beschäftigungs-

zeit als Voraussetzung für die Erteilung der Duldung insgesamt mindes-

tens 12 Monate betragen.  
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Der Wegfall des Ausreisehindernisses rechtfertigt nicht den Widerruf der 

Beschäftigungsduldung.  

 

Da der Bestand des Beschäftigungsverhältnisses Grundlage für die Be-

schäftigungsduldung ist, wird mit Satz 3 und 4 sowohl dem Arbeitgeber 

als auch dem Ausländer eine Mitteilungspflicht gegenüber der Auslän-

derbehörde aufgegeben, die Beendigung des Beschäftigungsverhältnis-

ses innerhalb von zwei Wochen mitzuteilen. Der Lauf der zwei-Wochen-

Frist beginnt mit Kenntnisnahme über die Beendigung des Beschäfti-

gungsverhältnisses. Dies ist in Bezug auf den Arbeitgeber der Zeitpunkt, 

in dem die Kündigung des Beschäftigungsverhältnisses dem Arbeitneh-

mer bekanntgegeben wird und nicht bereits die faktische Beendigung 

des Beschäftigungsverhältnisses durch den Arbeitnehmer oder Arbeit-

geber. Arbeitgeber ist im Sinne dieser Vorschrift die personalverwal-

tende Stelle, bei der auch die Kopie der Duldung aufzubewahren ist, vgl. 

hierzu § 4a Abs. 5 Nr. 2 AufenthG. In Bezug auf den Arbeitnehmer ist 

der Zeitpunkt maßgeblich, in dem ihm die Kündigung zugegangen ist 

bzw. er gegenüber dem Arbeitgeber die Kündigung erklärt hat. Der Ar-

beitnehmer ist bei Erteilung der Beschäftigungsduldung über seine Ver-

pflichtung zur fristgemäßen Mitteilung zu unterrichten. Die Mitteilungs-

pflicht wird zu ihrer Wirksamkeit mit einer Sanktionsnorm flankiert. Ein 

Verstoß gegen diese Mitteilungspflicht ist nach § 98 Abs. 2a Nr. 4 Auf-

enthG bußgeldbewehrt.  

 

5.6.5 Ermessensentscheidung im Falle ungeklärter Identität nach § 60d 

Abs. 4 AufenthG 

Mit § 60d Abs. 4 AufenthG wird den Fällen Rechnung getragen, in de-

nen eine Klärung der Identität nicht herbeigeführt werden konnte, ob-

wohl der Betroffene alle erforderlichen und zumutbaren Maßnahmen für 

die Identitätsklärung ergriffen hat. In diesen Fällen ist die Erteilung der 

Beschäftigungsduldung i. S. v. Abs. 1 im Ermessen der Ausländerbe-

hörde möglich. Für die Duldung nach Abs. 4 gelten die gleichen Rechte 

wie für die Duldung nach Absatz 1. Es handelt sich dabei um eine Dul-

dung nach § 60d AufenthG i. S. d. § 25b Abs. 6 AufenthG.  
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5.6.6 Fortgeltung des § 60a AufenthG nach § 60d Abs. 5 AufenthG 

In § 60d Abs. 5 AufenthG wurde zur Klarstellung der Hinweis aufgenom-

men, dass Duldungen nach § 60a AufenthG aus anderen tatsächlichen, 

rechtlichen, dringenden humanitären oder persönlichen Gründen, bei-

spielsweise wegen Krankheit, oder erheblichen öffentlichen Interessen 

neben der Beschäftigungsduldung weiterhin erteilt werden können, und 

in diesen Fällen auch eine Beschäftigungserlaubnis erteilt werden kann, 

wenn kein Versagungsgrund nach § 60a Abs. 6 AufenthG oder § 60b 

Abs. 5 Satz 2 AufenthG vorliegt.  

 

5.6.7 Übergang zur Aufenthaltserlaubnis nach § 25b Abs. 6 AufenthG  

§ 25b Abs. 6 AufenthG regelt den Übergang von der Beschäftigungsdul-

dung zu einer Aufenthaltserlaubnis nach § 25b AufenthG. Hierzu wird 

auf das IMS vom 02.08.2023 (F2 2082-1-79-8), Nr. 3.3.1, verwiesen.  

 

6. Beratung beschäftigungs- bzw. ausbildungswilliger Betriebe 

Die vorstehend dargelegte Rechts- und Weisungslage ist beschäfti-

gungs- bzw. ausbildungswilligen Betrieben oft nicht bekannt. Insbeson-

dere fehlen ihnen Kenntnisse zur konkreten aufenthaltsrechtlichen Situ-

ation eines Ausbildungsbewerbers. Vor allem Ausbildungsbetriebe be-

nötigen aber Planungssicherheit. Denn unter wirtschaftlichen Gesichts-

punkten wird der Abschluss eines Ausbildungsvertrags regelmäßig nur 

dann in Betracht kommen, wenn die Prognose erwarten lässt, dass der 

Betreffende seine Ausbildung abschließen und anschließend zumindest 

einige Zeit im Unternehmen arbeiten kann. Auf die Belehrungspflicht 

nach Nr. 3 wird insofern verwiesen. 

 

Darüber hinaus werden die Ausländerbehörden gebeten, in geeigneter 

Weise beschäftigungs- bzw. ausbildungswilligen Betrieben für eine indi-

viduelle Beratung über die aufenthaltsrechtliche Situation eines Bewer-

bers zur Verfügung zu stehen. Dabei kann die Ausländerbehörde – ab-

hängig vom Herkunftsstaat – deutlich machen, ob eine Abschiebung ak-

tuell überhaupt in Betracht kommt oder ob die Person über ihre Identität 

täuscht und deshalb keine Beschäftigungserlaubnis erteilt werden kann.  

 

https://www.stmi.bybn.de/mam/auslaender-asylrecht/ims/2023-08-02_ims_aufenthaltstitel_nach_%C2%A7_25a_und_%C2%A7_25b_aufenthg__konsolidierte_hinweise_f%C3%BCr_die_ausl%C3%A4nderbeh%C3%B6rden.msg
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Auf die Kooperationsvereinbarung des StMI mit der BA und Wirtschafts-

verbänden, übersandt mit IMS vom 02.03.2016, Az. IA2-2086-1-68-2, 

wird hingewiesen. 

 

Wir bitten, die Ausländerbehörden und die Vertreter des öffentlichen Interesses in 

geeigneter Weise zu informieren. 

 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 

https://www.stmi.bybn.de/mam/auslaender-asylrecht/ims/ims-2016-03-02_kooperationsvereinbarung-zusammenarbeit-abh-arbeitsverwaltung.msg
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Anlage 1 

 

Belehrung für Asylbewerber mit Beschäftigungserlaubnis 

 

Sehr geehrte(r) Inhaber(in) einer Beschäftigungserlaubnis, 

 

die Ihnen erteilte Beschäftigungserlaubnis gilt für den festgesetzten Zeitraum, erlischt aber 

kraft Gesetzes in dem Falle, dass Sie vollziehbar ausreisepflichtig werden. Sie können insbe-

sondere vollziehbar ausreisepflichtig werden, wenn Ihr Asylantrag endgültig (bestandskräftig) 

abgelehnt wurde. Sie dürfen dann nicht mehr arbeiten. 

 

Als vollziehbar ausreisepflichtige Person kann Ihnen nur dann erneut eine Beschäftigungser-

laubnis erteilt werden, wenn bei Ihnen ein Duldungsgrund vorliegt und Ihnen eine Duldung 

erteilt wurde. Falls Sie nach Eintritt der vollziehbaren Ausreisepflicht weiter arbeiten wollen, 

müssen Sie in jedem Fall die Erteilung einer Beschäftigungserlaubnis bei der Ausländerbe-

hörde unverzüglich neu beantragen. 

 

Vor einer Neuerteilung einer Beschäftigungserlaubnis ist die Ausländerbehörde insbeson-

dere gesetzlich verpflichtet zu prüfen, ob ein Beschäftigungs- bzw. Erwerbstätigkeitverbot bei 

Ihnen vorliegt. Bei Vorliegen eines solchen Verbotes kann Ihnen nicht erlaubt werden, wei-

terhin zu arbeiten. Ein solches Verbot kann insbesondere dann vorliegen, wenn Sie nach 

Eintritt der vollziehbaren Ausreisepflicht zum Wohnen in einer Aufnahmeeinrichtung (AN-

KER) verpflichtet sind oder Ihre Identität noch nicht geklärt ist.  

 

Die Klärung der Identität erfolgt in der Regel durch Vorlage des Nationalpasses bei der Aus-

länderbehörde.  

 

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
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Anlage 2 

Belehrung für Asylbewerber in der Ausbildung 

 

Sehr geehrte(r) Inhaber(in) einer Beschäftigungserlaubnis, 

 

die Ihnen erteilte Beschäftigungserlaubnis zur Aufnahme einer qualifizierten Berufsausbil-

dung gilt für den festgesetzten Zeitraum, erlischt aber kraft Gesetzes in dem Falle, dass Sie 

vollziehbar ausreisepflichtig werden. Sie können insbesondere vollziehbar ausreisepflichtig 

werden, wenn Ihr Asylantrag endgültig (bestandskräftig) abgelehnt wurde. Sie dürfen dann 

Ihre Ausbildung nur unter bestimmten Voraussetzungen fortsetzen. 

 

Als vollziehbar ausreisepflichtige Person können Sie nur dann Ihre Ausbildung fortsetzen, 

wenn Ihnen eine Aufenthaltserlaubnis zur Berufsausbildung für ausreisepflichtige Ausländer 

oder eine Ausbildungsduldung und eine Beschäftigungserlaubnis neu erteilt werden. Dies 

müssen Sie nach Eintritt der vollziehbaren Ausreisepflicht bei der Ausländerbehörde neu be-

antragen. 

 

Vor einer Neuerteilung einer Aufenthaltserlaubnis bzw. einer Ausbildungsduldung und Be-

schäftigungserlaubnis ist die Ausländerbehörde insbesondere gesetzlich verpflichtet zu prü-

fen, ob gesetzliche Ausschlussgründe für die Erteilung bei Ihnen vorliegen. Bei Vorliegen sol-

cher Ausschlussgründe müssen Sie Ihre Ausbildung abbrechen. Solche Ausschlussgründe 

können insbesondere dann vorliegen, wenn Ihre Identität noch nicht geklärt ist oder Sie er-

hebliche Straftaten begangen haben. 

 

Die Klärung der Identität erfolgt in der Regel durch Vorlage des Nationalpasses bei der Aus-

länderbehörde.  

 

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
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Anlage 3 

 

Hinweis für einen Arbeitgeber eines Asylbewerbers mit Beschäftigungserlaubnis  

 

Sehr geehrte(r) Arbeitgeber(in) eines Asylbewerbers mit Beschäftigungserlaubnis, 

 

die Ihre(r)m Arbeitnehmer(in) erteilte Beschäftigungserlaubnis gilt nur für den festgesetzten 

Zeitraum, erlischt aber kraft Gesetzes in dem Falle, dass Ihr(e) Arbeitnehmer(in) vollziehbar 

ausreisepflichtig wird. Ihr(e) Arbeitnehmer(in) darf dann nicht mehr arbeiten. 

 

Als vollziehbar ausreisepflichtige Person kann ihr/ ihm nur dann erneut eine Beschäftigungs-

erlaubnis erteilt werden, wenn bei ihr/ ihm ein Duldungsgrund vorliegt und ihr/ihm eine Dul-

dung erteilt wurde. Falls sie/er nach Eintritt der vollziehbaren Ausreisepflicht weiter arbeiten 

will, muss sie/er in jedem Fall die Erteilung einer Beschäftigungserlaubnis bei der Ausländer-

behörde erneut beantragen. 

 

Vor einer Neuerteilung einer Beschäftigungserlaubnis ist die Ausländerbehörde insbeson-

dere gesetzlich verpflichtet zu prüfen, ob ein Beschäftigungs- bzw. Erwerbstätigkeitverbot bei 

Ihre(r)m Arbeitnehmer(in) vorliegt. Bei Vorliegen eines solchen Verbotes kann ihr/ihm nicht 

erlaubt werden weiter zu arbeiten. Ein solches Verbot kann insbesondere dann vorliegen, 

wenn Ihr(e) Arbeitnehmer(in) nach Eintritt der vollziehbaren Ausreisepflicht zum Wohnen in 

einer Aufnahmeeinrichtung (ANKER) verpflichtet ist oder ihre/seine Identität noch nicht ge-

klärt ist.  

 

Die Klärung der Identität erfolgt in der Regel durch Vorlage des Nationalpasses bei der Aus-

länderbehörde.  

 

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
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Anlage 4 

 

Hinweis für den Arbeitgeber eines Asylbewerbers in Ausbildung 

 

Sehr geehrte(r) Arbeitgeber(in) eines Asylbewerbers mit Beschäftigungserlaubnis 

für eine Ausbildung, 

 

die Ihre(r)m Arbeitnehmer(in) erteilte Beschäftigungserlaubnis gilt nur für den zur Absolvie-

rung einer qualifizierten Berufsausbildung festgesetzten Zeitraum, erlischt aber kraft Geset-

zes in dem Falle, dass Ihr(e) Arbeitnehmer(in) vollziehbar ausreisepflichtig wird. Sie/er kann 

insbesondere vollziehbar ausreisepflichtig werden, wenn ihr /sein Asylantrag endgültig (be-

standskräftig) abgelehnt wurde. Sie/er darf dann die Ausbildung nur unter bestimmten Vo-

raussetzungen fortsetzen. 

 

Als vollziehbar ausreisepflichtige Person kann Ihr(e) Arbeitnehmer(in)nur dann ihre/seine 

Ausbildung fortsetzen, wenn ihr/ihm von der Ausländerbehörde eine Aufenthaltserlaubnis zur 

Berufsausbildung für ausreisepflichtige Ausländer oder eine Ausbildungsduldung und eine 

Beschäftigungserlaubnis neu erteilt werden. Dies muss Ihr(e) Arbeitnehmer(in) nach Eintritt 

der vollziehbaren Ausreisepflicht bei der Ausländerbehörde neu beantragen.  

 

Vor einer Neuerteilung einer Aufenthaltserlaubnis bzw. einer Ausbildungsduldung und Be-

schäftigungserlaubnis ist die Ausländerbehörde insbesondere gesetzlich verpflichtet zu prü-

fen, ob gesetzliche Ausschlussgründe für die Erteilung bei Ihre(r)m Arbeitnehmer(in) vorlie-

gen. Bei Vorliegen solcher Ausschlussgründe muss sie /er die Ausbildung abbrechen. Ein 

solches gesetzliches Verbot kann insbesondere dann vorliegen, wenn ihre/seine Identität 

noch nicht geklärt ist oder sie/er erhebliche Straftaten begangen hat. 

 

Die Klärung der Identität erfolgt in der Regel in der Regel durch Vorlage des Nationalpasses 

bei der Ausländerbehörde.  

 

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung 
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